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WICHTIGSTE BOTSCHAFTEN 

 Aufgrund des demografischen Wandels ist unter geltendem Recht bis zum Jahr 2040 ein An-
stieg des Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes von derzeit 42,3 % der beitragspflichtigen 
Einnahmen auf fast 50 % zu erwarten. 

 Ein Anstieg der Beitragssätze verringert das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte 
und erhöht die Arbeitskosten der Unternehmen. Beides dämpft das gesamtwirtschaftliche 
Wachstum. 

 Eine Stabilisierung der Beitragssatzentwicklung könnte über eine Begrenzung des Ausgaben-
wachstums in Verbindung mit einer Stärkung der Einnahmenbasis gelingen. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

In den kommenden Jahren dürfte die Zahl der Leistungsbeziehenden in der Gesetzlichen Renten- 
(GRV), Kranken- (GKV) und Pflegeversicherung (SPV) durch den demografischen Wandel deutlich 
steigen, während die Zahl der Beitragszahlenden abnimmt. Projektionen des Sachverständigen-
rates lassen einen deutlichen Anstieg des Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes in den kom-
menden Jahrzehnten erwarten. Im Basisszenario steigt der Beitragssatz von 42,3 % der beitrags-
pflichtigen Einnahmen im Jahr 2026 unter geltendem Recht auf 45,4 % im Jahr 2030. Bis zum 
Jahr 2040 erhöht sich der Beitragssatz bei kontinuierlichem Anstieg auf 49,7 %. Danach setzt sich 
der Trend abgeschwächt fort. Damit verschärft sich der Zielkonflikt zwischen angemessenem Leis-
tungsniveau und tragfähiger Finanzierung. 

Die Abgabenbelastung von Arbeitseinkommen ist in Deutschland im internationalen Vergleich 
hoch. Ein Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge vergrößert den Keil zwischen Arbeitskosten und 
Nettolohn. Die Belastung wird von Unternehmen und Beschäftigten in Deutschland etwa hälftig 
finanziert. Bei privaten Haushalten verringert der Beitragsanstieg das verfügbare Einkommen und 
damit den privaten Konsum. Zugleich kann ein höherer Abgabenkeil die Erwerbsanreize ver-
schlechtern und dadurch das Arbeitsangebot dämpfen. Bei Unternehmen führen höhere Sozial-
versicherungsbeiträge zu steigenden Arbeitskosten. Dies belastet die Arbeits- und Investitions-
nachfrage. Simulationen zeigen, dass der projizierte Anstieg des Gesamtbeitragssatzes um rund 
6 bis 7 Prozentpunkte bis zum Jahr 2035 das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu einem Szena-
rio ohne Beitragssatzsteigerungen um 0,5 bis 0,9 % senkt. 

Die Beitragssatzentwicklung sollte primär durch die Begrenzung des Ausgabenanstiegs ge-
dämpft werden. Für die GRV wurden im Jahresgutachten 2023 Reformoptionen aufgezeigt. In der 
GKV können Strukturreformen in der Krankenhausversorgung, eine stärker am Zusatznutzen ori-
entierte Arzneimittelpreisbildung und Prävention den Ausgabenanstieg begrenzen, ohne die Ver-
sorgungsqualität zu beeinträchtigen. In der SPV können eine Begrenzung des Leistungszugangs 
auf das fachlich empfohlene Maß, die Rücknahme einzelner wenig zielgenauer Leistungen und 
eine kohortenspezifische Kapitaldeckung zu einer nachhaltigeren Finanzierung beitragen.  

Auf der Einnahmenseite sollten nicht beitragsgedeckte Leistungen (NBL) vollständig steuerfi-
nanziert werden, soweit sie klar begründete gesamtgesellschaftliche Aufgaben erfüllen. Kritisch 
zu prüfen ist, ob einzelne NBL sachlich gerechtfertigt sind. Eine Ausweitung der Beitragsbemes-
sungsgrundlage auf Nichtlohneinkommen erscheint in Versicherungszweigen mit Lohnersatzfunk-
tion wenig sachgerecht. Die Bemessungsgrundlage lässt sich durch Maßnahmen und Reformen 
stabilisieren, die eine längere Erwerbsphase, eine höheres Arbeitsvolumen sowie eine Steigerung 
des Produktivitätswachstums fördern. 



Kapitel 2 – Sozialversicherungen unter Reformdruck 

80 Sachverständigenrat Wirtschaft – Frühjahrsgutachten 2026 

I. EINLEITUNG 

78. Die Sozialversicherungen, bestehend aus Arbeitslosen- (ALV), Unfall- (UV), 
Renten- (GRV), Kranken- (GKV) und Pflegeversicherung (SPV), bilden eine zent-
rale Säule der sozialen Sicherung in Deutschland.  KASTEN 8 Sie sollen pri-
vate Haushalte gegen wesentliche Lebens- und Erwerbsrisiken absichern, indem 
sie ihr Einkommen bei Eintritt versicherter Risiken stützen. Damit tragen sie zur 
Glättung des Konsums über den Lebenszyklus (Gruber, 1997a; Gertler und 
Gruber, 2002) sowie zur Minderung von Armutsrisiken bei (Jacques et al., 2021). 
Für Unternehmen wirken stabile und verlässliche Sozialversicherungen vorteil-
haft, da sie zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbsbevölkerung bei-
tragen und z. B. über bessere Gesundheit die Arbeitsmarktteilnahme sowie die 
Produktivität stützen (Miller et al., 2021).  

79. Gemäß dem Versicherungsprinzip  KASTEN 8 erfolgt diese Absicherung über 
beitragsfinanzierte Versicherungen mit entsprechenden Leistungsansprüchen. 
Diese sind an den Eintritt bestimmter versicherter Risiken geknüpft. Gemäß dem 
Solidarprinzip  KASTEN 8 werden individuelle Risiken, vor allem in der Kranken- 
und Pflegeversicherung, gemeinschaftlich von Erwerbspersonen und Unterneh-
men getragen, wobei einkommens- und risikobezogene Unterschiede teilweise in-
nerhalb der Versichertengemeinschaft ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass 
sich die Beiträge in der Kranken- und Pflegeversicherung nach der finanziellen 
Leistungsfähigkeit richten, während Leistungen nach Bedarf gewährt werden.  

80. Die Sozialversicherungen werden überwiegend aus Beiträgen und im 
sogenannten Umlageverfahren  GLOSSAR finanziert. Bei einer Umlagefi-
nanzierung werden die Beiträge nicht für zukünftige Leistungen angespart, son-
dern für laufende Leistungen direkt wieder verwendet. Die Beitragsbemessung 
knüpft in den einzelnen Versicherungszweigen primär an das Arbeitseinkommen 
an und wird durch Beitragsbemessungsgrenzen sowie, je nach Versicherungs-
zweig, durch eine unterschiedliche Reichweite der versicherten Personengruppen 
begrenzt. Ergänzend werden Bundeszuschüsse gewährt, die vor allem zum Aus-
gleich nicht beitragsgedeckter Leistungen (NBL) dienen.  PLUSTEXT 6 

81. Der Zielkonflikt zwischen einem angemessenen Leistungsniveau der 
Sozialversicherungen und ihrer nachhaltigen Finanzierbarkeit wird 
sich in Deutschland aufgrund des demografischen Wandels in den kommenden 
Jahren verschärfen.  ZIFFERN 88 FF.  PLUSTEXT 4 Ein demografisch bedingter Anstieg 
der Leistungen bei unverändertem oder sinkendem Arbeitsvolumen, wie es in den 
kommenden Jahrzehnten zu erwarten ist,  ZIFFERN 95 F. erfordert höhere Bei-
tragssätze oder höhere öffentliche Zuschüsse, wenn der Leistungsumfang je Ver-
sicherten unverändert bleibt. Höhere Beitragssätze können aufgrund geringerer 
Nettoentgelte den Konsum und das Arbeitsangebot der privaten Haushalte ver-
mindern.  ZIFFERN 123 FF. Für Unternehmen steigen mit höheren Beiträgen die Ar-
beitskosten, was die Arbeits- und Investitionsnachfrage dämpfen kann.  ZIF-

FERN 137 FF.  
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 PLUSTEXT 4  
Hintergrund: Zielkonflikt zwischen einem angemessenen Leistungsniveau und  
nachhaltiger Finanzierbarkeit in den Sozialversicherungen 

Die Angemessenheit des Leistungsniveaus und die Nachhaltigkeit der Finanzierung 
von Sozialversicherungssystemen sind zwei zentrale, teils konkurrierende Ziele. Ein 
angemessenes Leistungsniveau bedeutet eine Absicherung gegen Lebens- und Er-
werbsrisiken durch vorhersehbare Leistungen, die bei Eintritt des Versicherungs-
falls eine Glättung des Konsums erlauben und das Armutsrisiko mindern.  KASTEN 8 
Nachhaltigkeit ist dann gegeben, wenn das im geltenden Recht vorgesehene Siche-
rungsniveau langfristig gehalten werden kann, ohne dass hierzu erforderliche hö-
here Beitragssätze und Bundeszuschüsse zu spürbaren Verzerrungen bei Beschäf-
tigung und Wachstum führen oder zukünftige Generationen unverhältnismäßig 
belasten (BMGS, 2003; JG 2023 Ziffer 363). 

82. Die Entwicklung der Finanzen der Sozialversicherungen wird durch drei Faktoren 
bestimmt: i) die Zahl der Leistungsbeziehenden, die v. a. von der demografischen 
Struktur der Versicherten bestimmt wird; ii) die Entwicklung der Ausgaben je 
Leistungsfall, die stark von der Lohnentwicklung und im Gesundheits- und Pfle-
gebereich zudem vom medizinisch-technischen Fortschritt geprägt ist und 
schließlich iii) die Entwicklung der beitragspflichtigen Bemessungsgrundlage, die 
vom gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumen, der Lohnsumme und der Beschäf-
tigungsstruktur abhängt. Beitragssätze steigen entsprechend auch dann, wenn bei 
unverändertem Leistungsumfang demografisch bedingt die Anzahl der Leistungs-
beziehenden zunimmt oder wenn sich die beitragspflichtige Einkommensbasis 
schwächer entwickelt als die Ausgaben. 

83. Der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz, d. h. die Summe der Bei-
tragssätze von Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, ist seit 
der Wiedervereinigung von 35,6 % im Jahr 1990 auf 42,3 % im Jahr 2026 deutlich 
angestiegen.  ABBILDUNG 32 Diese Entwicklung ist sowohl auf eine Ausweitung des 
Leistungsumfangs und Verbesserungen der Leistungsqualität als auch auf demo-
grafisch bedingt steigende Bedarfe zurückzuführen.  ZIFFERN 105 FF. Besonders 
stark wuchs im Zeitverlauf der Beitragssatz der GKV. Die Beitragssätze zur GRV 
und, insbesondere ab dem Jahr 2015, zur SPV sind aber ebenfalls gestiegen. Der 
Beitragssatz zur ALV ist seit dem Jahr 2007 aufgrund der rückläufigen Arbeitslo-
senquote spürbar gesunken.  

84. Das vorliegende Kapitel analysiert vor diesem Hintergrund die künftige Entwick-
lung der gesamten Sozialversicherungsbeiträge  ZIFFERN 88 FF. und zeigt auf, wie 
diese Entwicklung den privaten Konsum, die Arbeitsangebots- und Arbeitsnach-
frage- sowie Investitionsentscheidungen von privaten Haushalten und Unterneh-
men sowie die öffentlichen Haushalte beeinflussen kann.  ZIFFERN 113 FF. Die nach-
folgenden beiden Kapitel befassen sich mit der Beitrags- und Leistungsentwick-
lung in der Kranken- und in der Pflegeversicherung  ZIFFERN 195 UND 301 und erör-
tern, wie beide Systeme mit Blick auf die bevorstehende demografische Alterung 
gestärkt werden können. Bereits im Jahresgutachten 2023 hat der Sachverstän-
digenrat Reformoptionen für die GRV diskutiert, die dabei helfen können, die 
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Folgen des demografischen Wandels zu bewältigen (JG 2023 Ziffern 387 ff.).  ZIF-

FER 146 

85. Eine Simulation des Sachverständigenrates basierend auf Projektionen der Bevöl-
kerungsentwicklung und des langfristigen Wachstums zeigt, wie sich die Finanzen 
der Sozialversicherungen in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnten. 
 ABBILDUNG 33 Im Basisszenario steigt die Summe der Beitragssätze der 
betrachteten Sozialversicherungszweige von derzeit 42,3 % bis zum 
Jahr 2030 auf 45,4 % und bis zum Jahr 2040 weiter auf etwa 49,7 %. Danach 
setzt sich der Anstieg mit geringerer Dynamik fort.  

Dauerhaft höhere Beitragssätze können die gesamtwirtschaftliche Aktivität 
dämpfen, indem sie das verfügbare Einkommen mindern, die Arbeitskosten er-
höhen und so Beschäftigung, Konsum und Investitionen und preisliche Wettbe-
werbsfähigkeit belasten. Ein Anstieg des aggregierten Beitragssatzes um rund 6 
bis 7 Prozentpunkte bis zum Jahr 2035 geht gegenüber dem Basispfad mit einem 
um etwa 0,5 % bis 0,9 % niedrigeren realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) einher 
(Hüther et al., 2025; Ochsner, 2026).  KASTEN 9 

86. Zur Stabilisierung der Finanzen der Sozialversicherungen im demografischen 
Wandel muss die Ausgabendynamik in GRV, GKV und SPV sozialverträglich be-
grenzt und zugleich die Einnahmenbasis gestärkt werden. Die Handlungsfelder 
umfassen eine Stärkung des Arbeitsvolumens über höhere Erwerbsbeteiligung 
und längere Erwerbsphasen, Vereinfachungen der Erwerbsmigration  ZIF-

FERN 158 F. und Verbesserungen des Produktivitätswachstums  ZIFFER 160 sowie Re-
formen zur Begrenzung der Ausgabendynamik und zur klaren Abgrenzung bei-
trags- und steuerfinanzierter Aufgaben.  ZIFFERN 146, 148, 149 UND 154 
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II. DIE FINANZEN DER 
SOZIALVERSICHERUNGEN 

87. Die verschiedenen Versicherungszweige der deutschen Sozialversicherungen ad-
ressieren unterschiedliche Lebens- und Erwerbsrisiken, sind jedoch finanziell 
und strukturell eng miteinander verflochten.  KASTEN 8  ZIFFER 91 Ihre Finanzent-
wicklung wird langfristig vor allem durch das gesamtwirtschaftliche Wachstum 
und die demografische Alterung bestimmt. Mit dem demografischen Wandel 
steigt die Zahl der Leistungsbeziehenden, während die Zahl der Beitragszahlen-
den weniger stark zunimmt. Die zentrale Herausforderung für die Finan-
zierung der Sozialversicherungen besteht in den kommenden Jahren da-
rin, ein angemessenes Leistungsniveau sicherzustellen und zugleich die 
mit der Finanzierung der Leistungen verbundenen Belastungen für Haus-
halte und Unternehmen auf ein nachhaltiges Niveau zu begrenzen. 

88. In Systemen mit Umlageverfahren werden steigende Finanzierungs-
bedarfe grundsätzlich über Anpassungen der Beitragssätze gedeckt. 
Beitragssätze steigen entweder aufgrund einer Ausweitung des Leistungsumfangs 
oder aufgrund von Veränderungen der Beitragsbasis. Diese entstehen beispiels-
weise, wenn die Zahl der Leistungsbeziehenden demografisch bedingt zunimmt 
oder wenn sich das Arbeitsvolumen und das Wachstum der beitragspflichtigen 
Einnahmen schwächer entwickeln als die Ausgaben. Kurzfristig können Rückla-
gen der Sozialversicherungen die Anpassung der Beitragssätze verzögern. Der 
Umfang der Bundesmittel für die Sozialversicherungen ist hingegen gesetzlich 
festgelegt. 

Um die Auswirkungen der zukünftigen Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen 
Wachstums und der Demografie auf die Sozialversicherungen abzuschätzen, pro-
jiziert der Sachverständigenrat die Entwicklung des Gesamtsozialversicherungs-
beitragssatzes auf Basis von Projektionen der Bevölkerungsentwicklung und des 
Potenzialwachstums.  PLUSTEXT 5 Zur Einordnung der Projektionsergebnisse wer-
den in Sensitivitätsanalysen zentrale Annahmen zur demografischen Entwick-
lung, zum Wanderungssaldo sowie zur Erwerbsquote von Frauen und zur durch-
schnittlichen Jahresarbeitszeit aller Erwerbstätigen variiert.  ABBILDUNG 40  

 KASTEN 8  

Hintergrund: Ziele und Organisationsprinzipien der Sozialversicherungen 

Die Leistungen der Sozialversicherungen sollen private Haushalte gegen wesentliche Lebens- 
und Erwerbsrisiken absichern, die private Märkte aufgrund von Informationsasymmetrien, un-
vollständigen Verträgen und kollektiven Risiken nur unzureichend abdecken. Darüber hinaus 
rechtfertigen verhaltensökonomische Faktoren wie Gegenwartspräferenzen, begrenzte Ratio-
nalität und eine systematische Unterbewertung zukünftiger Risiken die Ausgestaltung als 
Pflichtversicherung, da Individuen ansonsten häufig nicht ausreichend vorsorgen würden 
(Anderson, 2003; Rice, 2013). Die Sozialversicherungen stabilisieren bei Eintritt versicherter 
Risiken das verfügbare Einkommen privater Haushalte und tragen damit dazu bei, den Konsum 
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über den Lebenszyklus zu glätten (vgl. Gruber, 1997a; Gertler und Gruber, 2002). Darüber hin-
aus erfüllen sie eine Schutzfunktion im Hinblick auf Armutsrisiken und soziale Ausgrenzung, 
insbesondere bei anhaltenden Erkrankungen oder sehr hohen Behandlungskosten sowie bei 
Erwerbsminderung und im Alter.  

Auch für Unternehmen haben Sozialversicherungen Vorteile. Indem sie Gesundheits- und 
Einkommensrisiken absichern, tragen sie zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbs-
bevölkerung bei. Die Evidenz zeigt, dass bessere Gesundheit mit höherer Arbeitsmarktteil-
nahme und besseren Arbeitsmarktergebnissen einhergeht (Currie und Madrian, 1999) und 
dass Krankenversicherungsschutz mit weniger Ausfalltagen bzw. höherer Produktivität verbun-
den sein kann (Miller et al., 2021). Zudem erhöhen soziale Sicherungssysteme die Einkom-
menssicherheit in Übergängen und unterstützen damit Anpassungs- und Mobilitätsprozesse 
am Arbeitsmarkt. 

Das deutsche Sozialversicherungssystem beruht auf zwei zentralen Organisationsprinzipien. 
Das Versicherungsprinzip stellt sicher, dass bei Zahlung der Beiträge im Versicherungsfall klar 
definierte Leistungsansprüche bestehen. Das Solidarprinzip ordnet die Höhe der Beiträge nach 
Leistungsfähigkeit und die Leistungsgewährung nach Bedarf. In den einzelnen Versicherungs-
zweigen sind beide Prinzipien unterschiedlich stark ausgeprägt. In der GKV und SPV gilt bei-
spielsweise das Bedarfsprinzip, sodass Leistungsansprüche weitgehend unabhängig von der 
individuellen Beitragshöhe sind und sich ausschließlich am medizinischen bzw. pflegerischen 
Bedarf orientieren.  ZIFFERN 191 UND 299 Umgekehrt verstärkt der Grundsatz der Beitragsäquiva-
lenz in der GRV und in der ALV die Versicherungslogik, indem er Leistungsansprüche stärker an 
Höhe und Dauer der Beitragszahlungen bindet (JG 2023 Ziffer 499). 

Die GRV dient dem Ersatz des Einkommens nach Beendigung der Erwerbsphase aus Alters-
gründen, bei vorzeitiger Erwerbsminderung oder nach dem Tod eines erwerbstätigen Ehepart-
ners. Aufgrund ihres Volumens, sowohl beim Beitragsaufkommen als auch bei den Leistungs-
zahlungen, kommt der GRV eine große Bedeutung im Sozialversicherungssystem zu.  

Die GKV  ZIFFERN 191 FF. gewährleistet eine medizinische Versorgung nach dem Bedarfsprin-
zip und schützt private Haushalte vor erheblichen Gesundheitskosten.  

Die SPV  ZIFFERN 287 FF. UND 296 sichert das finanzielle Risiko im Fall von Pflegebedürftigkeit 
ab und stellt Leistungen zur ambulanten und stationären Pflege bereit.  

Die ALV sichert das Risiko vorübergehender Erwerbslosigkeit ab und stellt sowohl passive 
Leistungen in Form des Arbeitslosengeldes als auch aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, 
beispielsweise zur Förderung von Arbeitskräftereallokation, bereit. Sie trägt damit zur Glättung 
der Haushaltseinkommen sowie zur verbesserten Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarkts bei.  

Die UV sichert die Folgen von Arbeitsunfällen und berufsbedingten Erkrankungen ab. Anders 
als die anderen Sozialversicherungen wird die UV mit risikoorientierten Beiträgen allein von den 
Arbeitgebern finanziert. Dies sorgt zum einen dafür, dass die Kosten entsprechend des Arbeits-
unfalls- und Berufskrankheitsrisikos verschiedener Berufe und Branchen verteilt werden, und 
erzeugt zum anderen Anreize für die Unternehmen, die bei ihnen entstehenden Betriebsgefah-
ren möglichst gering zu halten. 
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1. Bestimmungsfaktoren 

89. Die finanzielle Entwicklung der Sozialversicherungen ergibt sich aus dem Zusam-
menspiel i) der Entwicklung der Zahl der Leistungsbeziehenden, ii) der Ausga-
bendynamik je Leistungsfall und iii) der Entwicklung der beitragspflichtigen Be-
messungsgrundlage. Die Entwicklung der Anzahl der Leistungsfälle wird bei ge-
gebener Rechtslage und Risikoprävalenz, d. h. der Häufigkeit und Dauer von Ar-
beitslosigkeit, Erkrankungen (Morbidität  GLOSSAR) bzw. Pflegebedürftigkeit be-
zogen auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, im Wesentlichen durch die Al-
tersstruktur der Versicherten bestimmt. Die beitragspflichtige Einnahmen-
basis hängt maßgeblich vom Arbeitsvolumen und vom gesamtwirt-
schaftlichen Wachstum ab. Steigende Produktivität erhöht die Löhne und da-
mit die beitragspflichtige Bemessungsgrundlage. Darüber hinaus kann Lohn-
wachstum die Ausgaben je Leistungsfall erhöhen, da Lohnersatzleistungen bei Ar-
beitslosigkeit und im Alter daran angepasst werden und höhere Löhne in arbeits-
intensiven Bereichen wie Gesundheit und Pflege ebenfalls zu höheren Ausgaben 
führen. Zudem nimmt mit steigendem Einkommen auch die Zahlungsbereitschaft 
für Gesundheitsausgaben zu.  ZIFFERN 97, 98 UND 99  

90. Die demografische Struktur beeinflusst beide Seiten der Sozialversi-
cherungsbudgets.  ZIFFERN 92 FF. Sie bestimmt das gesamtwirtschaftliche Ar-
beitsvolumen und damit auch das Wirtschaftswachstum sowie die steuer- und 
beitragspflichtigen Einnahmen, aus denen die Einnahmen der Sozialversicherun-
gen generiert werden. Gleichzeitig beeinflusst die Demografie die Zahl der Leis-
tungsbeziehenden und damit die Ausgaben der Sozialversicherungen. Die Ausga-
ben hängen zudem auch von den Kosten je Leistungsfall ab.  ZIFFERN 223 FF.  

91. Ausgabenvolumina und -strukturen unterscheiden sich in den ver-
schiedenen Versicherungszweigen deutlich. Die GRV weist das höchste 
Ausgabenvolumen auf. Ihre Ausgabenentwicklung ist stark durch die demografi-
sche Struktur geprägt, die sich damit maßgeblich auf die langfristige Entwicklung 
des Gesamtbeitragssatzes auswirkt (JG 2023 Ziffern 363 f.). Die Ausgabenent-
wicklung in der GKV und SPV wird maßgeblich von Morbidität, Pflegeprävalenz 
und demografischen Veränderungen geprägt. Der zuletzt beobachtete Ausgaben-
anstieg in der GKV wurde jedoch vor allem durch den medizinisch-technischen 
Fortschritt getrieben.  ZIFFER 100 Das finanzielle Gewicht der ALV ist im Vergleich 
zu den anderen Sozialversicherungszweigen geringer und gegenüber der demo-
grafischen Entwicklung relativ wenig sensitiv. Sie besitzt jedoch eine große kon-
junkturelle Bedeutung als automatischer Stabilisator.  GLOSSAR  

Zwischen den einzelnen Sozialversicherungszweigen bestehen vielfältige Interak-
tionen, die sowohl die Kostenstrukturen als auch den Leistungsbezug beeinflus-
sen. Zwischen GKV und SPV wirkt die medizinische Versorgung auf Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Ausmaß der Pflegebedürftigkeit, während pflegerische 
Bedarfe zugleich zusätzliche medizinische Leistungen auslösen können.  
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Demografie und Arbeitsvolumen 

92. Die demografische Entwicklung zwischen den Jahren 1990 und 2024 
war in Deutschland von demografischer Alterung bei anhaltendem 
Bevölkerungswachstum geprägt.  ABBILDUNG 28 LINKS Die Bevölkerung stieg 
von 79,8 Millionen Personen im Jahr 1990 auf 83,6 Millionen Personen im Jahr 
2024. Die Geburtenziffer lag im Jahr 1990 bei etwa 1,5 Kindern je Frau, fiel bis 
Mitte der 2000er-Jahre deutlich, erholte sich zeitweise bis auf rund 1,6 um das 
Jahr 2021 und ging zuletzt wieder zurück. Insgesamt blieb die Geburtenziffer seit 
dem Jahr 1990 erheblich unter dem Wert von 2,1 Kindern je Frau, der notwendig 
wäre, um die Bevölkerung bei ausgeglichenem Wanderungssaldo (und ohne Än-
derungen der Lebenserwartung) konstant zu halten.  

Gleichzeitig nahm die Lebenserwartung bei Geburt kontinuierlich zu, von 79 
(72,5) Jahren für Frauen (Männer) zu Beginn der 1990er auf 83,5 (78,9) Jahre im 
Jahr 2024. Trotz der gestiegenen Lebenserwartung war die natürliche Bevölke-
rungsentwicklung über weite Teile des Zeitraums negativ. Der Altenquotient, die 
Anzahl der Personen ab 65 Jahren je 100 Personen im Erwerbsalter von 20 bis 64 
Jahren,  GLOSSAR stieg infolge niedriger Geburtenraten und zunehmender Lebens-
erwartung fast durchgängig von 24 im Jahr 1991 auf 39 im Jahr 2024.  ABBIL-

DUNG 28 RECHTS Damit hat sich die Anzahl der Leistungsbeziehenden durch die fort-

 ABBILDUNG 28 

 

1 – Stichtag jeweils 31.12.  2 – Referenzszenario auf Basis des Bevölkerungsstands für das Jahr 2024 und Annahmen 
der mittleren Variante zu Geburtenhäufigkeit (G2), Lebenserwartung (L2) gemäß der 16. koordinierten Bevölkerungs-
vorausberechnung sowie einer Nettozuwanderung von 200 000 Personen im Durchschnitt aller Jahre im Projektionszeit-
raum.  3 – Der Altenquotient ist definiert als die Anzahl der Personen ab 65 Jahren je 100 Personen im Alter von 20 bis 
64 Jahren.  4 – Effekt des Rückgangs der Geburtenrate in den 1970er-Jahren.  5 – Zusätzlicher Effekt durch Babyboom. 
Erster Ausschlag durch Primäreffekte und zweiter Ausschlag als Echoeffekt des Babybooms.  6 – Effekt des Anstiegs der 
Lebenserwartung bei Geburt.  7 – Effekt der Nettozuwanderung.

Quellen: Human Mortality Database, SIM.24, Statistisches Bundesamt
© Sachverständigenrat | 26-055-01
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schreitende demografische Alterung bereits in den zurückliegenden Jahrzehnten 
deutlich erhöht. Die Nettozuwanderung hat den Rückgang des Erwerbspersonen-
potenzials in den vergangenen Jahren zwar teilweise kompensiert und das Bevöl-
kerungswachstum gestützt. Sie verändert den langfristigen Trend der Alterung 
bei dauerhaft niedriger Fertilität aber nur begrenzt. Das beobachtete Bevölke-
rungswachstum ist im Wesentlichen auf positive Nettomigration zurückzuführen.  

93. Das Arbeitsvolumen, gemessen als Summe der geleisteten Arbeitsstunden, ist 
für die Finanzierung der Sozialversicherungen zentral, weil es einen wesentlichen 
Bestimmungsfaktor der beitragspflichtigen Lohnsumme und damit der Einnah-
menbasis der umlagefinanzierten Systeme darstellt. Die Entwicklung des Arbeits-
volumens lässt sich in vier Komponenten zerlegen: (i) die Bevölkerung im Er-
werbsalter, (ii) die Erwerbsbeteiligung, (iii) die Erwerbslosigkeit sowie (iv) die 
durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen.  ABBILDUNG 30 RECHTS 

Diese Determinanten werden durch den demografischen Wandel in unterschied-
licher Weise beeinflusst. Für die lange Frist ist insbesondere die Bevölkerung im 
Erwerbsalter die maßgebliche Größe, da sie das Potenzial an Arbeitskräften vor-
gibt und damit die Obergrenze des möglichen Arbeitsvolumens bestimmt. Ände-
rungen der Erwerbsbeteiligung, der Erwerbslosigkeit und der Arbeitszeit pro Kopf 
können den demografischen Trend dämpfen oder verstärken, aber nicht vollstän-
dig kompensieren.  

94. Demografische Veränderungen wirken nicht nur über die Anzahl der Erwerbsper-
sonen auf das Arbeitsvolumen, sondern auch über die Unterschiede der al-
tersbezogenen Erwerbsstruktur und Arbeitsintensität zwischen ver-
schiedenen Altersgruppen. Mit der Alterung der Bevölkerung steigt der An-
teil der Personen im höheren Erwerbsalter, deren Erwerbsquoten niedriger sind 
als in den mittleren Altersgruppen.  ABBILDUNG 29 LINKS Im Jahr 2024 lag die Er-
werbsquote der 20- bis 55-Jährigen bei 87 %, gegenüber 77 % bei Personen im 
Alter von 55 bis 64 Jahren (im Jahr 1991: 82 % bzw. 39 %). Zudem ist die durch-
schnittliche Arbeitszeit älterer Erwerbstätiger geringer,  ABBILDUNG 29 RECHTS unter 
anderem aufgrund höherer Teilzeitquoten. Im Jahr 2024 lag die durchschnittli-
che Jahresarbeitszeit bei den 55- bis 64-Jährigen bei 1 301 Stunden, gegenüber 
1 364 Stunden bei den 20- bis 55-Jährigen (im Jahr 1991: 1 543 bzw. 1 549 Stun-
den). Der demografische Wandel reduziert damit nicht nur die Anzahl der Er-
werbspersonen, sondern auch die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je 
Erwerbsperson. Der Rückgang des Arbeitsvolumens fällt entsprechend stärker 
aus als es die Bevölkerungsentwicklung allein nahelegen würde.  

95. Um die künftige demografische Entwicklung abzuschätzen, stützt sich der 
Sachverständigenrat als Basisszenario auf die Annahmen G2 und L2 der 16. koor-
dinierten Bevölkerungsvorausberechnung (kBv).  PLUSTEXT 5  ABBILDUNG 28 LINKS 

Damit werden die mittleren Annahmen innerhalb der Varianten der 16. kBv zur 
Geburtenhäufigkeit (G2) und Lebenserwartung (L2) kombiniert. Ausgehend von 
einer zusammengefassten Geburtenziffer von 1,35 Kindern je Frau im Jahr 2024 
wird in G2 (und seiner Fortschreibung  ZIFFER 176) unterstellt, dass sich die Ge-
burtenrate langfristig erholt und bis zum Jahr 2080 auf 1,47 Kinder je Frau an-
steigt. Im Pfad L2 steigt die Lebenserwartung bei Geburt bis zum Jahr 2080 
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gegenüber dem Jahr 2024 um 7,2 Jahre bei Männern und um 5,5 Jahre bei Frauen 
auf 86,1 Jahre (Männer) und 89 Jahre (Frauen). Dadurch wird die Bevölkerung 
im Durchschnitt älter. Der Wanderungssaldo sinkt nach Annahme des Sachver-
ständigenrates bis zum Jahr 2030 auf 200 000 Personen, als mittleres Szenario 
zwischen den Varianten W1 (150 000 Personen) und W2 (250 000 Personen) der 
16. kBv, und bleibt anschließend konstant. Das entspricht einer Nettozuwande-
rung von insgesamt 11,3 Millionen Personen im Zeitraum der Jahre 2025 bis 
2080.  

96. Im Basisszenario nimmt die Bevölkerung langfristig ab und dürfte bis 
zum Jahr 2080, trotz des positiven Effekts der Migration, auf 71 Millionen Perso-
nen sinken. Die demografische Alterung durch das Ausscheiden großer Jahrgänge 
(unter anderem der Babyboomer, geboren in den Jahren 1955 bis 1969) aus dem 
Erwerbsleben und den geringeren Ersatz durch jüngere Jahrgänge führt dazu, 
dass der Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung stark sinkt. Parallel dazu 
steigt das Durchschnittsalter der Erwerbspersonen (20 bis 64 Jahre) deutlich, von 
45 im Jahr 2024 auf 50 im Jahr 2080. Der Altenquotient erhöht sich im Projek-
tionszeitraum kontinuierlich. Insbesondere bis zum Jahr 2035 steigt er steil auf 
51 an und liegt im Jahr 2080 bei 62.  ABBILDUNG 28 RECHTS Durch die fallende Anzahl 
der Erwerbspersonen und die Alterung der Bevölkerung verringert sich künftig 
das Arbeitsvolumen und damit die Einnahmenbasis der Sozialversicherungen, 
während die Anzahl der Leistungsbeziehenden steigt.  

  

 ABBILDUNG 29 

 

1 – Erwerbsquoten sind als Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung der jeweiligen Altersgruppe definiert. Er-
werbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Zu den Erwerbstätigen zählen nach OECD-/ILO-Definition 
abhängig Beschäftigte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige. Die Bevölkerung im Erwerbsalter wird in 
Anlehnung an die OECD als Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren definiert.  2 – Durchschnittliche Jahresarbeits-
zeit aller Erwerbstätigen.

Quellen: IAB, OECD, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 26-045-04
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 PLUSTEXT 5  
Hintergrund: Projektionsverfahren für die Simulationen der künftigen Entwicklung  
des Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes 

Das Modell SIM.24 („Social Insurance Model“, Datenstand: 2024) ist ein langfristi-
ges Simulationsmodell, das die Finanzentwicklung der gesetzlichen Sozialversiche-
rungen bei gegebener Rechtslage über viele Jahrzehnte projiziert (Werding et al., 
2026). Ausgangspunkt ist ein Demografie-Modul, das, angelehnt an die 16. koor-
dinierte Bevölkerungsvorausberechnung,  ZIFFER 176 die Größe und Altersstruktur 
der Bevölkerung bis zum Jahr 2080 fortschreibt. Die 16. kBv umfasst insgesamt 27 
Varianten, die unterschiedliche Annahmen zur Entwicklung der Geburtenhäufigkeit, 
Lebenserwartung und Migration kombinieren. Diese werden für Sensitivitätsana-
lysen herangezogen. Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung werden Annahmen 
in Anlehnung an die Potenzialprojektion genutzt.  ZIFFER 177 Für GRV, GKV, SPV und 
ALV bildet das Modell Versichertenkreise, beitragspflichtige Einnahmen, Anspruchs-
voraussetzungen und Leistungsgewährung in enger Anlehnung an den jeweiligen 
Rechtsstand ab und berechnet daraus die jährlichen Ausgaben, die langfristig durch 
Einnahmen gedeckt werden müssen. Bundeszuschüsse werden entsprechend dem 
geltenden Recht fortgeschrieben und keine diskretionären Erhöhungen unterstellt. 
Der verbleibende Finanzierungsbedarf schlägt sich daher im Modell überwiegend in 
höheren Beitragssätzen nieder. 

Langfristige Entwicklung der Produktivität und des Einkommens 

97. Das Produktivitätswachstum ist ein weiterer Bestimmungsfaktor der 
finanziellen Nachhaltigkeit der Sozialversicherungen. Es wirkt sowohl 
auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite. Auf der Einnahmenseite er-
höht es die Mittelzuflüsse, weil es den Anstieg des realen Einkommens je Er-
werbstätigenstunde bestimmt und damit bei gegebenen Beitragssätzen die bei-
tragspflichtige Bemessungsgrundlage erhöht. Steigende Einkommen erweitern 
die Verteilungsspielräume zwischen privaten Haushalten, Unternehmen und 
Staat und erleichtern es, höhere Leistungsbedarfe zu finanzieren, ohne Beitrags-
sätze anzuheben. Bei schwachem Produktivitätswachstum verschärft sich dage-
gen der Zielkonflikt zwischen einem angemessenen Leistungsniveau und der 
nachhaltigen Finanzierbarkeit von Leistungen.  PLUSTEXT 4 Die zuletzt für 
Deutschland beobachtete Abschwächung des Produktivitätswachstums  ABBIL-

DUNG 30 LINKS verstärkt vor diesem Hintergrund die demografisch bedingten Her-
ausforderungen für die Finanzierung der Sozialversicherungen, weil reale Lohn-
zuwächse und damit Steigerungen der beitragspflichtigen Einnahmen gebremst 
werden, während der demografisch getriebene Ausgabenbedarf für Renten-, 
Kranken- und Pflegeleistungen zunimmt.  

98. Die Wirkung höherer Produktivität und damit in der langen Frist hö-
herer Einkommen bzw. Löhne auf die Finanzen der einzelnen Sozial-
versicherungen unterscheidet sich zwischen diesen. Steigende Löhne 
wirken sich beispielsweise in der GRV nach geltendem Recht direkt auf die jähr-
lichen Rentenanpassungen aus. Dies gilt erst recht, wenn die Anpassungsformel 
nicht mehr einen Lohnfaktor und weitere Korrekturfaktoren enthält, sondern di-
rekt auf ein konstantes Sicherungsniveau („Haltelinie“) zielt (JG 2023 Ziffer 374). 
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Für die GKV kann durch höhere Einkommen Aufwärtsdruck auf die Gesundheits-
ausgaben entstehen. In theoretischen Modellen steigen Gesundheitsausgaben 
überproportional zum Einkommen, da mit steigendem Einkommen der Grenz-
nutzen zusätzlichen Güterkonsums sinkt und der relative Wert von Gesundheit 
und einer längeren Lebensdauer steigt. Entsprechend nimmt der Anteil der pri-
vaten und öffentlichen Gesundheitsausgaben an den gesamtwirtschaftlichen Kon-
sumausgaben zu (Hall und Jones, 2007).  

Auch für Deutschland zeigt sich eine Entwicklung, die mit diesen Überlegungen 
im Einklang steht. Der Anteil der gesundheitsbezogenen Konsumausgaben priva-
ter und öffentlicher Haushalte am BIP stieg von 2,9 % im Jahr 1992 auf 3,5 % im 
Jahr 2023 (4,1 % im Jahr 2022). Allerdings lässt diese Beobachtung keine Rück-
schlüsse auf die Einkommenselastizität der Gesundheitsausgaben als (zentrale) 
Ursache dieses Anstiegs zu. Ältere makroökonomische Ländervergleiche finden 
zwar typischerweise, dass die Gesundheitsausgaben auf Länderebene mit dem 
Einkommen überproportional steigen (Newhouse, 1977). Allerdings kann der Zu-
sammenhang auf Individualebene deutlich schwächer ausfallen, etwa weil Versi-
cherungssysteme einen großen Teil der Gesundheitskosten von individuellen Ein-
kommensunterschieden entkoppeln (Getzen, 2000). Eine neuere Paneldatenana-
lyse für OECD-Staaten von Baltagi und Moscone (2010) findet niedrigere Elasti-
zitäten von deutlich unter eins, bestätigen aber eine enge langfristige Kopplung 
der Gesundheitsausgaben an das Einkommensniveau.  

99. Der Baumolsche Kosteneffekt ist ein weiterer struktureller Ausgaben-
treiber, der eng mit dem gesamtwirtschaftlichen Einkommens- und Produktivi-
tätsfortschritt verknüpft ist (FG 2025 Kasten 19). In arbeitsintensiven und nur 

 ABBILDUNG 30 

 

1 – Berechnungen des Sachverständigenrates.  2 – Die Produktionselastizität des Faktors Arbeit beträgt 0,66.  3 – Ab 
dem Jahr 2025 explizit modelliert; bis zum Jahr 2024 in Erwerbsbevölkerung inbegriffen.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 26-004-01
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begrenzt automatisierbaren Bereichen wie Gesundheit und Pflege steigt die Ar-
beitsproduktivität langsamer als im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Den-
noch müssen die Löhne in diesen Bereichen mit der allgemeinen Lohnentwick-
lung Schritt halten, um Arbeitskräfte zu gewinnen. Dies führt zu einem steigenden 
Ausgabenanteil am BIP. Für den Gesundheitssektor liefert Hartwig (2008) mit 
Paneldaten für OECD-Länder empirische Hinweise, dass Gesundheitsausgaben 
von gesamtwirtschaftlichen Lohnsteigerungen getrieben werden, die das Produk-
tivitätswachstum übersteigen. Colombier (2017) schätzt für OECD-Staaten, dass 
Baumols Kosteneffekt zwischen rund 0,15 und 0,4 Prozentpunkten zum jährli-
chen Wachstum der realen Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben beiträgt. Bates und 
Santerre (2013) dokumentieren vergleichbare Ergebnisse für die US-Bundesstaa-
ten.  

100. Der Effekt des medizinisch-technischen Fortschritts auf die Ausga-
bendynamik der GKV ist a priori uneindeutig. Die Ausgaben können sin-
ken, wenn beispielsweise durch Digitalisierung Effizienzgewinne realisiert wer-
den (Prozessinnovationen). Kostensteigerungen entstehen primär durch die Aus-
weitung der Indikationen und Behandlungsmöglichkeiten (Produktinnovatio-
nen), etwa weil Innovationen das Spektrum behandelbarer Krankheiten erweitern 
und zusätzliche Leistungen in Anspruch genommen werden. Empirische Studien 
deuten insgesamt auf einen ausgabensteigernden Nettoeffekt des medizinisch-
technischen Fortschritts hin.  ZIFFERN 222 F.  

101. Die Potenziale von Automatisierung und Digitalisierung werden in den Sozialver-
sicherungen bislang nur begrenzt gehoben. Grundsätzlich können digitale Pro- 
zessinnovationen sowohl in der Verwaltung der Sozialversicherungen als auch in 
der Leistungserbringung Effizienzen steigern, die Ressourcenallokation verbes-
sern und durch die Nutzung von Daten zu Leistungsverbesserungen und -innova-
tionen beitragen. Beispielsweise können durch KI-gestützte Automatisierungen 
von Verwaltungsverfahren oder durch den Einsatz robotischer Systeme für logis-
tische Routinetätigkeiten Effizienzgewinne erzielt werden. Zugleich können Digi-
talisierung und Automatisierung in den Sozialversicherungen neue Geschäftsfel-
der für Unternehmen eröffnen sowie Impulse für neue Geschäftsmodelle und 
Gründungen setzen (Bratan et al., 2022; EFI, 2022). In der Pflege bleibt die Ent-
lastung der Beschäftigten durch Automatisierung bislang gering. Der Einsatz von 
Robotik beschränkt sich auf erste Pilotprojekte.  ZIFFER 295 Ein flächendeckender 
Datenaustausch zu Patientendaten oder im Pflegepersonal-Monitoring schreitet 
nur langsam voran.  KASTEN 21 Im Bereich der GKV gilt die elektronische Patien-
tenakte als zentraler Baustein der Digitalisierung mit erheblichen Potenzialen für 
Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen. Die Nutzung der digitalen Pa-
tientenakte sowohl durch Versicherte als auch durch Praxen ist jedoch bisher ge-
ring.  ZIFFERN 221 FF. 

102. In der langen Frist zeigt sich nach Schätzungen des Sachverständigenrates ein sä-
kularer Rückgang des Wachstums des Produktionspotenzials (JG 2023 
Ziffern 81 f.).  ABBILDUNG 30 LINKS Während das Potenzialwachstum zwischen den 
Jahren 1970 und 1990 im Mittel bei etwa 2,5 % pro Jahr lag, ist es seit der Wie-
dervereinigung im Trend kontinuierlich gefallen. Seit dem Jahr 2010 lag es durch-
schnittlich bei 0,9 %. Der Rückgang lässt sich auf eine Abschwächung des Wachs-
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tumsbeitrags der Totalen Faktorproduktivität (TFP) sowie einen im Trend gerin-
geren Beitrag des Kapitaleinsatzes (von etwa 1,5 Prozentpunkten in den 1970er-
Jahren auf rund 0,4 bis 0,6 Prozentpunkte seit den 2010er-Jahren) zurückführen.  

103. Da die Entwicklung der TFP fundamental unsicher ist, unterstellt der Sachver-
ständigenrat in seiner Projektion des Potenzialwachstums eine konstante TFP-
Wachstumsrate auf dem aktuellen Niveau von 0,24 Prozentpunkten im Jahr. Zur 
Einordnung der Projektionsergebnisse werden Sensitivitätsanalysen durchge-
führt, in denen die TFP-Wachstumsrate gegenüber der Basisannahme um jeweils 
0,2 Prozentpunkte nach oben und unten variiert wird.  ABBILDUNG 40 Unter der Ba-
sisannahme weist die Projektion ab dem Jahr 2026 über lange Zeit ein im histo-
rischen Vergleich niedriges Potenzialwachstum aus, weil dem demografisch be-
dingten Rückgang des Arbeitsvolumens (nur geringe) positive Beiträge des Kapi-
taleinsatzes und der TFP entgegenwirken.  ABBILDUNG 30 Daher liegt das erwar-
tete Potenzialwachstum Ende der 2020er-Jahre und zu Beginn der 
2030er-Jahre nur bei rund 0,2 % pro Jahr. Für die 2030er-Jahre ist eine 
leichte Erholung zu erwarten, in der das Potenzialwachstum auf 0,4 % ansteigt. 
Diese Verbesserung geht vor allem darauf zurück, dass der negative Beitrag des 
Arbeitsvolumens vorübergehend weniger stark ausfällt, während der Beitrag des 
Kapitaleinsatzes im Projektionszeitraum insgesamt moderat bleibt (etwa 0,3 Pro-
zentpunkte pro Jahr in den späten 2020er-Jahren).  

In den 2040er-Jahren ist erneut eine ausgeprägte demografische Schwächephase 
zu erwarten. Das Potenzialwachstum sinkt in diesem Zeitraum wieder deutlich, 
von rund 0,5 % in den frühen 2040er-Jahren auf etwa 0,3 % zu Beginn der 
2050er-Jahre. Der negative Beitrag des Arbeitsvolumens kann dabei zeitweise bis 
in die Größenordnung von −0,3 Prozentpunkten reichen. Erst danach normali-
siert sich das Potenzialwachstum allmählich.  

2. Bisherige Entwicklung 

104. Beiträge und Bundeszuschüsse decken gemeinsam (fast) alle Ausgaben der Sozi-
alversicherungen. Diese sind in den vergangenen Jahrzehnten vor allem aufgrund 
von Leistungsausweitungen und Qualitätsverbesserungen bei der Leistungser-
bringung  ZIFFERN 224 FF. UND 304 angestiegen (JG 2023 Ziffern 368 f.). Lediglich in 
der ALV hat die günstige wirtschaftliche Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte 
zu einem sinkenden Anteil der Ausgaben am BIP geführt.  

105. Im Zeitraum von 1991 bis 2024 lagen die Beiträge und Zuschüsse in 
Relation zum BIP zwischen 16 % und 20 %.  ABBILDUNG 31 Für das Jahr 2024 
ergaben sich 19,1 % des BIP. Die Einnahmenstruktur wurde im gesamten Zeit-
raum maßgeblich durch die Einnahmen der GRV und GKV geprägt.  ABBILDUNG 31 
So lagen die Einnahmen der GRV in den 2010er-Jahren zwischen 9 % und knapp 
10 % des BIP, die Einnahmen der GKV bei etwa 7 % des BIP. Die Einnahmen der 
SPV blieben über den gesamten Zeitraum die kleinste Komponente unter allen 
Versicherungszweigen, nahmen im Zeitablauf jedoch erkennbar zu. Nach ihrer 
Einführung im Jahr 1995 stieg das Einnahmenvolumen von rund 0,4 % im Jahr 
1995 auf 1,5 % des BIP im Jahr 2024. Die Einnahmen der ALV schwankten lang-



Sozialversicherungen unter Reformdruck – Kapitel 2 

 Frühjahrsgutachten 2026 – Sachverständigenrat Wirtschaft 93 

fristig zwischen rund 1 % und 3 % des BIP. Die Einnahmen der UV sind mit zuletzt 
etwa 0,4 % des BIP gesamtwirtschaftlich deutlich weniger bedeutend.  

106. Beiträge stellen im gesamten Zeitraum für alle Versicherungszweige 
den mit Abstand größten Teil der aggregierten Einnahmen dar.  ABBIL-

DUNG 31 Der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz ist seit der Wiedervereinigung 
deutlich von 35,6 % im Jahr 1990 auf 42,3 % der beitragspflichtigen Einnahmen 
im Jahr 2026 angestiegen.  ABBILDUNG 32 Seit den 2000er-Jahren ist der überwie-
gende Teil der Beitragssatzsteigerungen durch die Ausgabensteigerung in der 
GKV und SPV bedingt. Der Beitragssatz der GRV war – aufgrund von Reform-
maßnahmen und einer sehr günstigen Entwicklung der Erwerbspersonenzahl we-
gen niedriger Arbeitslosigkeit und vergleichsweise hoher Erwerbsmigra-
tion – weitgehend stabil. Der Anteil der ALV am Gesamtsozialversicherungsbei-
tragssatz sank infolge der günstigen Arbeitsmarktentwicklung nach dem Jahr 
2005 mehrfach.  

107. Über alle Sozialversicherungszweige hinweg beliefen sich die Bundes-
zuschüsse im Jahr 2024 auf rund 3,2 % des BIP.  ABBILDUNG 31 Seit 2015 
machten Bundeszuschüsse durchschnittlich rund 18 bis 21 % der Gesamteinnah-
men der Sozialversicherungen aus. Der mit Abstand größte Teil entfiel dabei mit 
rund 2,7 bis 3,0 % des BIP auf die GRV. Die Bundeszuschüsse dienen überwie-
gend der Finanzierung NBL und reduzieren, insbesondere in der GRV, den Finan-
zierungsbedarf durch Beiträge.  PLUSTEXT 6 In der GKV blieben Bundeszuschüsse 
bislang nachrangig und lagen in der Regel deutlich unter 1 % des BIP.  ZIFFER 196 
Auch die Einnahmen der SPV sind fast vollständig beitragsfinanziert.  ZIFFER 302  

  

 ABBILDUNG 31 

 

1 – Ohne Landwirtschaftliche Alterskassen und Gesetzliche Unfallversicherung; ohne sonstige Einnahmen der Sozial-
versicherungen. GRV-Gesetzliche Rentenversicherung, ALV-Arbeitslosenversicherung, GKV-Gesetzliche Krankenver-
sicherung, SPV-Soziale Pflegeversicherung.

Quellen: SIM.24, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 26-011-02
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 PLUSTEXT 6  
Hintergrund: Nicht beitragsgedeckte Leistungen und Bundeszuschüsse zur  
Sozialversicherung 

In der GRV (JG 2023 Kasten 23), GKV  KASTEN 10 und SPV  KASTEN 20 gibt es 
Leistungen, die nicht dem Versicherungszweck entspringen, sondern sonstigen 
sozialpolitischen Zielen dienen. Speziell in der GRV gehen diese „versicherungs-
fremden Leistungen“ nicht auf frühere Beitragszahlungen zurück, sodass ihre Fi-
nanzierung aus laufenden Beiträgen nicht der Logik des Umlagesystems entspricht. 

Eine eindeutige Abgrenzung solcher „versicherungsfremden Leistungen“ gibt es 
nicht. In der GRV werden etwa die Anrechnung von Kindererziehungszeiten sowie 
der Grundrentenzuschlag dazugerechnet (DRV Bund, 2024). Das BMG zählt im Kon-
text der GKV hierzu familienpolitisch motivierte oder gesamtgesellschaftlich begrün-
dete Leistungen, etwa die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnerinnen und 
Ehepartner und Kindern sowie Leistungen rund um Schwangerschaft und Mutter-
schaft (BMG, 2026). 

Zur Abgeltung nicht beitragsgedeckter Leistungen leistet der Bund Bundes-
zuschüsse an die Sozialversicherungen (bzw. für die Erziehungszeiten ab 1992 ge-
borener Kinder eigene Beiträge). Für das Jahr 2025 beliefen sich die Bundeszu-
schüsse zur GRV auf rund 94,1 Mrd Euro. Diese bestehen aus drei Komponenten 
(§ 213 SGB VI), die überwiegend einer pauschalen, d. h. nicht einzelnen Leistungen 
zugerechneten, Finanzierung nicht beitragsgedeckter Leistungen dienen und zu-
gleich die Beitragsentwicklung dämpfen sollen (DRV Bund, 2024; JG 2023 Ziffer 
370): (1) Der allgemeine Bundeszuschuss (60,8 Mrd Euro) wird jährlich mit der 
Lohnentwicklung fortgeschrieben und bei Änderungen des Beitragssatzes propor-
tional angepasst. (2) Der zusätzliche Bundeszuschuss (15,7 Mrd Euro) wird jährlich 
mit der Veränderungsrate des Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben. (3) Der 
Erhöhungsbetrag (17,6 Mrd Euro) wird jährlich mit der durchschnittlichen Entwick-

 ABBILDUNG 32 

 

1 – Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland.  2 – Krankenversicherung ab Juli 2010: 15,5 % anstelle 
bisher 14,9 %.  3 – Durchschnittlicher Beitragssatz; ab dem Jahr 2009 einheitlicher Beitragssatz zum Gesundheitsfonds. 
Inklusive durchschnittlicher kassenspezifischer Zusatzbeiträge, die bis zum Jahr 2018 allein von den Versicherten zu 
tragen waren; seit dem Jahr 2019 werden diese paritätisch von Versicherten und Arbeitgebern getragen.  4 – Ohne 
Berücksichtigung von Beitragszuschlägen und -abschlägen nach Kinderzahl.

Quelle: Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen
© Sachverständigenrat | 26-001-01
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lung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer (§ 213 
Abs. 4 SGB VI) fortgeschrieben. 

In der GKV erfolgt der Bundeszuschuss als pauschaler, gesetzlich fixierter Be-
trag: Der Bund leistet jährlich 14,5 Mrd Euro in monatlichen Teilbeträgen an den 
Gesundheitsfonds (§ 221 SGB V). Daneben wurden in den vergangenen Jahren be-
fristete überjährige Bundesdarlehen an den Gesundheitsfonds gewährt, im Jahr 
2023 in Höhe von 1 Mrd Euro sowie in den Jahren 2025 und 2026 in Höhe von 
jeweils 2,3 Mrd Euro, die die Beitragssatzentwicklung in der GKV stabilisieren soll-
ten. Für die SPV gibt es seit dem Jahr 2022 ebenfalls pauschale Bundesmittel von 
1 Mrd Euro pro Jahr. Eine automatische Fortschreibung ist nicht vorgesehen, die 
Zahlungen sind für die Jahre 2024 bis 2027 jedoch ausgesetzt und sollen ab dem 
Jahr 2028 wieder aufgenommen werden (§ 61a SGB XI).  

Künftige Entwicklung 

108. Die Simulationen des Sachverständigenrates zeigen, wie sich die Beitragssätze 
und Bundesmittel zu den Sozialversicherungen bis zum Jahr 2080 entwickeln 
(Werding et al., 2026). Sie basieren auf der Projektion der demografischen Ent-
wicklung und des Produktionspotenzials  PLUSTEXT 5 unter der Annahme, dass er-
höhte Finanzierungsbedarfe durch eine Erhöhung der Beitragssätze ausgeglichen 
werden. Bundeszuschüsse werden hingegen regelbasiert, unter anderem auf Basis 
der Beitragssatzentwicklung, fortgeschrieben.  PLUSTEXT 6 Die künftige Dynamik 
der Finanzierungsbedarfe der Sozialversicherungen wird bei gegebener Rechts-
lage in den kommenden Jahrzehnten im Kern von drei Entwicklungen bestimmt. 
Erstens steigt in GRV, GKV und SPV demografisch bedingt die Anzahl der Leis-
tungsfälle. Zweitens steigen die Ausgaben je Leistungsfall. Drittens entwickelt 
sich die Bemessungsgrundlage langsamer als die Ausgaben. Der daraus resultie-
rende Anstieg des Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes konzentriert sich auf 
die 2030er und 2040er-Jahre. Danach nimmt er mit nachlassender Geschwindig-
keit weiter zu.  

Projektion des Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes 

109. Im Basisszenario erhöht sich der Gesamtsozialversicherungsbeitrags-
satz von 42,3 % der beitragspflichtigen Einnahmen im Basisjahr 2026 
zunächst auf 45,4 % im Jahr 2030.  ABBILDUNG 33 In den darauffolgenden 
Jahren setzt sich der Anstieg in ähnlichem Tempo fort. Bis zum Jahr 2040 steigt 
der Beitragssatz auf 49,7 %. Innerhalb von 14 Jahren erhöht sich die Abgabenbe-
lastung damit um 7,4 Prozentpunkte, wobei der stärkste Zuwachs in den 2030er-
Jahren erfolgt. Nach dem Jahr 2040 hält der Anstieg an, wenngleich mit etwas 
geringerer Steigung.  

Ursächlich für die Entwicklung der Beitragssätze in der GRV ist vor allem die de-
mografische Alterung.  ABBILDUNG 28 Mit dem Eintritt der geburtenstarken Jahr-
gänge in den Ruhestand verringert sich in der GRV das Verhältnis von Beitrags-
zahlenden zu Leistungsbeziehenden deutlich. Zugleich führt die wachsende An-
zahl älterer Menschen auch zu steigenden Ausgaben in der GKV und SPV. Dabei 
dürfte auch der medizinisch-technische Fortschritt weiterhin erheblich zu Kos-
tensteigerungen in der GKV beitragen.  ZIFFER 222  
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110. Andere Simulationen deuten auf ein ähnlich schnelles Wachstum des 
Sozialversicherungsbeitragssatzes bis Mitte der 2030er-Jahre hin. So 
projizieren Ochmann et al. (2025) die Beitragssatzentwicklung aller Sozialversi-
cherungszweige bis zum Jahr 2035. Im Basisszenario steigen die Beitragssätze 
dort auf etwa 46 % im Jahr 2030 und knapp 49 % im Jahr 2035. Damit steigen 
die Beitragssätze in den kommenden zehn Jahren noch etwas schneller als in den 
Simulationen des Sachverständigenrates (45,4 % in 2030 und 47,7 % in 2035).  

Projektion der Bundeszuschüsse 

111. Im Basisszenario steigen die Bundeszuschüsse an die Sozialversiche-
rungen deutlich auf 3,7 % des BIP im Jahr 2030 (Werding et al., 2026). In 
den 2030er-Jahren setzt sich der Anstieg fort. Bis 2040 erreichen sie 4,0 % des 
BIP.  ABBILDUNG 34 Der Anstieg wird nahezu vollständig von den Zuschüssen an die 
GRV getragen. Deren Bundeszuschüsse beliefen sich im Jahr 2024 auf 2,7 % des 
BIP und steigen im Basisszenario bis zum Jahr 2030 auf 3,1 % sowie bis zum Jahr 
2040 auf 3,4 %. Die Bundeszuschüsse an die GKV steigen demgegenüber mode-
rat. Nach 0,3 % des BIP im Jahr 2024 erhöhen sie sich bis zum Jahr 2030 auf 
0,4 % und verbleiben bis zum Jahr 2040 auf diesem Niveau. Die Zuschüsse an die 
SPV bleiben über den gesamten Projektionszeitraum mit rund 0,02 % des BIP 
sehr gering. Bundesmittel für die ALV (SGB III) verharren nach dem Jahr 2024 
bei etwa 0,2 % des BIP und tragen nicht wesentlich zur Dynamik bei. Ab dem Jahr 
2030 steigen die Bundeszuschüsse gleichförmig an. Der überwiegende Teil des 
langfristigen Anstiegs der Bundeszuschüsse entfällt ebenfalls auf die GRV.  

  

 ABBILDUNG 33 

 

1 – GRV-Gesetzliche Rentenversicherung, GKV-Gesetzliche Krankenversicherung, SPV-Soziale Pflegeversicherung, ALV-
Arbeitslosenversicherung. Angaben für GKV und SPV inkl. durchschnittlicher Zusatzbeiträge bzw. Beitragszuschläge und 
-abschläge nach Kinderzahl.

Quellen: BA, BMAS, BMF, BMG, DRV, SIM.24, Statistisches Bundesamt
© Sachverständigenrat | 26-013-01
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Verteilung der intergenerationellen Beitragssatzbelastung 

112. Aus den Simulationen des Sachverständigenrates für die Beitragssätze der Sozial-
versicherungen berechnen Werding et al. (2026) die durchschnittlichen Bei-
tragssätze in Prozent des Lebenserwerbseinkommens verschiedener Geburtsjahr-
gänge.  ABBILDUNG 35 Die durchschnittliche Belastung der Lebenserwerbseinkom-
men durch die Summe der Sozialversicherungsbeitragssätze für den Geburtsjahr-
gang 1960 betrug 39,4 %. Für den Geburtsjahrgang 2020 wird ein Anstieg um 17,4 

 ABBILDUNG 34 

 

 ABBILDUNG 35 

 

1 – GRV-Gesetzliche Rentenversicherung, GKV-Gesetzliche Krankenversicherung, SPV-Soziale Pflegeversicherung, ALV-
Arbeitslosenversicherung.

Quellen: BA, BMG, DRV, SIM.24, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 26-015-02
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Prozentpunkte auf 56,8 % projiziert. Steigende Sozialversicherungsbeiträge kön-
nen die Erwerbschancen der betrachteten Jahrgänge beeinträchtigen.  ZIFFERN 113 

FF.  

III. EFFEKTE VON ÄNDERUNGEN DER  
BEITRAGSSÄTZE 

113. Die Steuer- und Abgabenbelastung von Arbeitseinkommen ist in Deutschland im 
internationalen Vergleich hoch und wird bei Durchschnittsverdienenden vor al-
lem durch Sozialversicherungsbeiträge geprägt. Dauerhaft höhere Beitragss-
ätze vergrößern den Keil zwischen Arbeitskosten und Nettolohn. Die 
zusätzliche Last finanzieren Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Deutschland annähernd hälftig. Für private Haushalte dämpfen gerin-
gere Nettolohnzuwächse das Wachstum der verfügbaren Einkommen und damit 
den privaten Konsum. Darüber hinaus können höhere Beitragssätze die Erwerbs-
anreize schwächen und dadurch das Arbeitsangebot mindern. Für Unternehmen 
erhöhen sich die Arbeitskosten, was Arbeitsnachfrage und Investitionen belasten 
kann. Die für die kommenden Dekaden projizierte Beitragssatzsteige-
rungen können damit das BIP-Wachstum merklich dämpfen.  

1. Steuer- und Abgabenkeil im internationalen  
Vergleich 

114. Deutschland weist im internationalen Vergleich einen relativ hohen 
Steuer- und Abgabenkeil auf.  ABBILDUNG 36 Im Jahr 2024 betrug er für Al-
leinstehende ohne Kinder mit Durchschnittseinkommen 47,9 % der Arbeitskos-
ten.  ABBILDUNG 36 LINKS Im Vergleich der 38 OECD-Staaten lag Deutschland damit 
auf Rang 2, unmittelbar hinter Belgien. Der Durchschnitt der EU 14 Staaten be-
trug 42,2 %, der OECD-Durchschnitt 34,9 %. 

 
 PLUSTEXT 7  
Hintergrund: Steuer- und Abgabenkeil 

Der Steuer- und Abgabenkeil misst die Belastung der Arbeitseinkommen und  
-kosten durch Steuern und Abgaben als Differenz zwischen den Arbeitskosten des 
Arbeitgebers und dem Nettolohn des Arbeitnehmers in Prozent der Arbeitskosten. 
Er umfasst die Einkommensteuer sowie Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung, abzüglich staatlicher Transferleistungen.  

115. Der vergleichsweise hohe Steuer- und Abgabenkeil für Alleinstehende ohne Kin-
der mit Durchschnittseinkommen in Deutschland ist vor allem auf die Sozialver-
sicherungsbeiträge zurückzuführen. Die Arbeitnehmerbeiträge belaufen sich auf 
17,3 % der Arbeitskosten und liegen damit deutlich über dem Durchschnitt der 
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EU 14 Staaten von 8,6 %. Die Arbeitgeberbeiträge sind mit 16,8 % leicht unter 
dem EU 14-Durchschnitt von 17,5 %. Die Belastung durch die Einkommensteuer 
liegt in Deutschland mit 13,9 % unter dem EU 14-Durchschnitt von 16,2 %. Dage-
gen liegt Deutschland bei allen Komponenten über dem OECD-Durchschnitt, der 
8,1 % der Arbeitskosten für die Arbeitnehmerbeiträge, 13,4 % für die Arbeitgeber-
beiträge und 13,4 % für die Einkommensteuer beträgt (OECD, 2025a).  

Dieser Vergleich berücksichtigt ausschließlich verpflichtende Steuern und Sozial-
versicherungsabgaben an öffentliche Systeme. Das ermöglicht den Vergleich der 
gesamten Steuer- und Abgabenlast über Systeme mit unterschiedlichen Finanzie-
rungslogiken hinweg. Die Teilkomponenten sind jedoch nur eingeschränkt ver-
gleichbar, da sich die Rolle von Sozialbeiträgen und Einkommensteuern bei der 
Finanzierung öffentlicher Leistungen zwischen Ländern unterscheidet. Bei ähnli-
chem Steuer- und Abgabenkeil kann sich die Belastung daher zwischen den Kom-
ponenten verschieben – etwa im Vergleich zwischen Dänemark und Deutschland. 
Zudem werden keine verpflichtenden, privaten Versicherungen einbezogen. Die 
Berücksichtigung privater Pflichtabgaben erhöht in 9 von 34 OECD-Staaten den 
Steuer- und Abgabenkeil um mehr als 5 Prozentpunkte (OECD, 2025b). Deutsch-
land bleibt auch dann ein Land mit hoher Abgabenbelastung und liegt im OECD-
Vergleich auf Rang 3 hinter Belgien und den Niederlanden. 

116. Der internationale Vergleich der Steuer- und Abgabenbelastung un-
terscheidet sich deutlich für verschiedene Haushaltstypen. Der Steuer- 
und Abgabenkeil für Einverdienerpaare mit zwei Kindern und einem Durch-
schnittseinkommen lag in Deutschland im Jahr 2024 mit 33,3 % auf Rang 10 und 
damit deutlich niedriger als für Alleinstehende ohne Kinder auf Rang 2.  ABBIL-

DUNG 36 Der Grund dafür ist, dass die Einkommensteuer für Durchschnittsverdie-
nende infolge von Kinder- und Ehegattenentlastungen nahezu vollständig ent-

 ABBILDUNG 36 

 

1 – BE-Belgien, DE-Deutschland, FR-Frankreich, IT-Italien, AT-Österreich, EU14-Durchschnitt der abgebildeten Mitglied-
staaten sowie Finnland, Griechenland, Luxemburg und Portugal, SE-Schweden, ES-Spanien, DK-Dänemark, IE-Irland, 
NL-Niederlande, OECD-Durchschnitt der Mitgliedstaaten, JP-Japan, US-USA, UK-Vereinigtes Königreich, CH-Schweiz.

Quellen: OECD, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 26-002-04
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fällt, während die Sozialbeiträge weitgehend unverändert bleiben. Dabei wird der 
Vorteil der beitragsfreien Familienversicherung  ZIFFER 260 allerdings nicht be-
rücksichtigt, da der OECD-Indikator lediglich die Höhe der gezahlten Beiträge er-
fasst, nicht aber, wie viele Personen dadurch leistungsberechtigt sind bzw. Leis-
tungen in Anspruch nehmen können.  

117. Seit dem Jahr 2000 ist der Steuer- und Abgabenkeil in Deutschland 
 PLUSTEXT 7 für alleinstehende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Durch-
schnittseinkommen von 52,9 % auf 47,9 % gesunken. Die niedrigeren EU 14- 
und OECD-Mittelwerte sind im selben Zeitraum weniger stark zurückgegangen. 
 ABBILDUNG 37 Auf der gesetzgeberischen Seite wirkten vor allem die stufenweisen 
Tarifentlastungen bei der Einkommensteuer (Steuerentlastungsgesetz 
1999/2000/2002; Steuersenkungsgesetz 2000). Aus dem Aufkommen der öko-
logischen Steuerreform in den Jahren 1999 bis 2003, mit höheren Energiesteu-
ersätzen und der Einführung einer Stromsteuer, wurden höhere Bundeszuschüsse 
zur GRV finanziert und damit der Anstieg der Rentenbeitragssätze gedämpft 
(Bach et al., 2019).  ZIFFER 106 Ab dem Jahr 2007 folgte eine deutliche Senkung 
des Beitragssatzes zur ALV, ermöglicht durch die günstige Arbeitsmarktlage und 
höhere Bundeszuschüsse (JG 2008 Ziffern 497 und 705). 

2. Lang- und kurzfristige Inzidenzen 

118. Der Steuer- und Abgabenkeil bildet die Gesamtbelastung von Arbeitseinkommen 
ab und weist Arbeitnehmer- und Arbeitgebersozialbeiträge entsprechend der sta-
tutorischen Inzidenz aus, also danach, wer die Beiträge an die Sozialversiche-
rung formal finanziert. In der gesetzlichen Ausgestaltung werden die Beiträge in 
Deutschland derzeit etwa hälftig auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber verteilt. Die 

 ABBILDUNG 37 

 

1 – Der Steuer- und Abgabenkeil umfasst weiterhin Transferleistungen, die als Negativwert in die Berechnung eingehen. 
Für den dargestellten Haushaltstyp betrugen diese im Jahr 2022 0,44 % der Arbeitskosten und für die restlichen Jahre 
Null.
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ökonomische Inzidenz beschreibt die tatsächliche Verteilungswirkung von 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, also wer die Belastung unabhängig 
von der gesetzlichen Zahlungspflicht trägt (Fullerton und Metcalf, 2002).  

119. In theoretischen Modellen mit einem kompetitiven Arbeitsmarkt mit flexiblen 
Löhnen und ohne bindende institutionelle Einschränkungen (wie Tarifverträge) 
wird die ökonomische Inzidenz von Beitragssatzänderungen nur durch die Elas-
tizitäten von Arbeitsangebot und -nachfrage bestimmt, d. h. dadurch, wie stark 
Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage auf Lohnänderungen reagieren. Im Arbeits-
marktgleichgewicht entfällt der größere Teil der Last auf die weniger elastische 
 GLOSSAR Marktseite, deren Arbeitsangebot bzw. -nachfrage auf Lohnänderungen 
nur schwach reagiert. Ist das Arbeitsangebot relativ unelastisch und reagiert die 
Arbeitsnachfrage der Unternehmen stark auf Veränderungen der Arbeitskosten, 
gleichen Unternehmen Beitragserhöhungen nicht vollständig über höhere Brut-
tolöhne aus, sodass die Nettolöhne der Beschäftigten nur wenig steigen oder sogar 
sinken (Gruber, 2022). Empirische Studien für Volkswirtschaften mit schwachen 
Arbeitsmarktinstitutionen stützen dies und zeigen eine Überwälzung von Bei-
tragssatzänderungen auf die Löhne, jedoch kaum Effekte auf die Arbeitsnachfrage 
(Gruber, 1997b; Kim et al., 2022). Umgekehrt fällt bei relativ unelastischer Ar-
beitsnachfrage, etwa in stark regulierten oder wenig international ausgerichteten 
bzw. wenig wettbewerbsintensiven Sektoren, ein größerer Anteil der Belastung 
bei den Unternehmen an.  ZIFFERN 135 FF. Nur wenn Arbeitsnachfrage und Arbeits-
angebot gleich elastisch bzw. unelastisch sind, werden die Lasten mittel- bis lang-
fristig gleich verteilt.  

120. Aufgrund institutioneller Rahmenbedingungen hängt die Lohnfindung in vielen 
Staaten wesentlich von Lohnrigiditäten und den Regeln der Lohnsetzung ab. Ta-
rifverträge begrenzen den Spielraum für betriebsindividuelle Lohnanpassungen. 
Im Jahr 2024 arbeiteten rund 49 % der Beschäftigten in Deutschland in Betrieben 
mit Branchen- oder Haustarifvertrag (Hohendanner und Kohaut, 2025). Zudem 
sind Tarifverträge häufig mehrjährig. Für 81,1 % der erfassten Beschäftigten lag 
die Laufzeit der im Jahr 2024 gültigen Tarifverträge bei 24 Monaten oder länger 
(Schulten, 2025). Kurzfristig, insbesondere solange Bruttolöhne nur be-
grenzt anpassbar sind, wird die ökonomische Inzidenz von Beitrags-
satzänderungen wesentlich von der statutorischen Inzidenz geprägt 
(Adam et al., 2019).  

Mit Auslaufen von Tarifverträgen können Unternehmen versuchen, höhere Lohn-
nebenkosten über moderatere Lohnabschlüsse zu kompensieren. Die ökonomi-
sche Inzidenz kann sich damit mittelfristig zulasten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer verschieben. Wie weit dies gelingt, hängt von der Verhandlungs-
macht der Tarifvertragsparteien und der Regelgebundenheit der Entgeltfindung 
ab. Studien zeigen, dass die statutorische Aufteilung von Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerbeiträgen in solchen institutionell geprägten Lohnsetzungssystemen die 
ökonomische Inzidenz auch mittel- bis langfristig beeinflusst (Saez et al., 2012; 
Carloni, 2021).  

121. Der gesetzliche Mindestlohn begrenzt im unteren Lohnsegment zudem die Mög-
lichkeit, höhere Abgaben über niedrigere (Netto-)Löhne zu überwälzen. Vor allem 
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in diesem Segment kann ein Teil der Belastung dauerhaft über Beschäftigungs- 
und Preisanpassungen der Unternehmen kompensiert werden (Kramarz und 
Philippon, 2001).  

122. Für Deutschland zeigen Studien, dass die ökonomische und statutori-
sche Inzidenz langfristig zusammenfallen. Neumann (2017) und Müller 
und Neumann (2017) schätzen dies mithilfe von mikroökonometrischen Verfah-
ren für die Jahre 1997 bis 2001 bzw. 1975 bis 2010. Neuere Berechnungen von 
Ochsner (2026) auf Grundlage eines bayesianischen, makroökonometrischen 
Modells für Deutschland stützen dieses Ergebnis. Die Simulationen zeigen, dass 
von einer permanenten, unerwarteten Erhöhung des Gesamtsozialversicherungs-
beitragssatzes um 1 Prozentpunkt nach zwölf Quartalen im Median 47 % auf Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 53 % auf Unternehmen entfallen. Die 
68-%- und 90-%-Kredibilitätsintervalle enthalten für Haushalte und Unterneh-
men allerdings jeweils die Hälfte der Gesamtbelastung. Dies erscheint vor dem 
Hintergrund der im internationalen Vergleich starken Arbeitsmarktinstitutionen 
in Deutschland sowie geringer Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrageelastizitä-
ten plausibel. Die Studienlage lässt allerdings keine klaren Rückschlüsse auf die 
Inzidenz in unterschiedlichen Bereichen der Lohnverteilung zu.  

3. Effekte auf die Konsumnachfrage und das  
Arbeitsangebot der privaten Haushalte 

123. Ein dauerhafter Anstieg der Beitragssätze dämpft das Wachstum der 
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. Dies reduziert bei konstanter 
Sparquote das Wachstum des privaten Konsums. Darüber hinaus können private 
Haushalte auf die geringeren Nettoeinkommen mit einer Veränderung ihres Ar-
beitsangebots reagieren. Für das Arbeitsvolumen ist entscheidend, wie die Steuer- 
und Abgabenbelastung über die Einkommensverteilung und zwischen Haushalts-
typen variiert und auf Gruppen trifft, die unterschiedlich stark auf Änderungen 
des Nettolohns reagieren. In der empirischen Literatur werden diese Effekte typi-
scherweise über Arbeitsangebotselastizitäten auf der extensiven und intensiven 
Marge erfasst, die quantifizieren, wie Erwerbsbeteiligung und Arbeitszeit auf Än-
derungen des (Netto-)Lohns reagieren.  ZIFFERN 181 F. Darüber hinaus können 
hohe Abgaben auf Arbeitseinkommen die Standortattraktivität Deutschlands für 
Erwerbsmigration, insbesondere für international mobile Hochqualifizierte, ver-
ringern.  

124. Ein permanenter Anstieg der Beitragssätze kann die Konsumnach-
frage der privaten Haushalte dämpfen, weil er das Wachstum der verfüg-
baren Nettoeinkommen schwächt. Bei kurzfristig weitgehend stabiler Sparquote 
geht damit auch eine geringere Konsumnachfrage einher (Hayo und Uhl, 2017; 
Gechert et al., 2021). In konjunkturellen Abschwüngen wirken Sozialversiche-
rungsbeiträge und beitragsfinanzierte Transfers hingegen stabilisierend: Sin-
kende Beitragszahlungen und steigende Transferleistungen federn Einkommens-
verluste teilweise ab und stützen so den Konsum, insbesondere bei privaten Haus-
halten mit niedrigen Einkommen und hoher Konsumneigung (Auerbach und 
Feenberg, 2000; Dolls et al., 2012). 
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125. Sozialversicherungsbeiträge unterscheiden sich in ihrer Wirkung auf 
das Arbeitsangebot von Lohnsteuern, weil sie Leistungsansprüche be-
gründen und damit teilweise als aufgeschobene Entlohnung interpretiert wer-
den können. Für die Arbeitsangebotsreaktionen ist daher nicht der Gesamtbeitrag 
relevant, sondern nur der implizite Steueranteil, also der Teil der Beiträge, dem 
kein entsprechender künftiger Leistungsanspruch gegenübersteht. Je stärker und 
transparenter die Verknüpfung zwischen Beiträgen und späteren Leistungen ist, 
desto geringer ist der für Arbeitsangebot und Inzidenz relevante implizite Steuer-
keil im Vergleich zu einer gleich hohen Steuer. Beitragssatzänderungen wirken 
dann weniger verzerrend auf die Erwerbsanreize, weil ein größerer Teil der Bei-
träge als aufgeschobene Entlohnung wahrgenommen werden kann (Bozio et al., 
2025). Über die Versicherungszweige hinweg dürfte eine enge Beitrags-Leis-
tungs-Verknüpfung vor allem in der GRV bestehen. Einen Anteil impliziter Steu-
ern enthalten GRV-Beiträge vor allem, soweit ihre interne Rendite hinter derjeni-
gen anderer, kapitalgedeckter Wege zur Altersvorsorge zurückbleibt. In der ALV 
dürfte der Zusammenhang von Beiträgen und Leistungen schwächer ausgeprägt 
sein, da letztere nur bei Eintritt von Arbeitslosigkeit und zeitlich begrenzt fließen. 
In der GKV und SPV ist der implizite Steueranteil voraussichtlich am höchsten, 
weil die Leistungen primär vom Gesundheitszustand bzw. Pflegebedarf und kaum 
von der Höhe der individuellen Beitragszahlungen abhängen (Komamura und 
Yamada, 2004; Bozio et al., 2025).  

126. Für Erwerbsanreize ist die Steuer- und Abgabenbelastung des zusätz-
lichen Einkommens von Bedeutung. Die durchschnittliche Belastung dieses 
Einkommens (Partizipationsbelastung) beeinflusst die Entscheidung Erwerbsar-
beit aufzunehmen. Die marginale Belastung bestimmt die Anreize, die Arbeitszeit 
auszuweiten.  ZIFFER 123 Beeinflusst wird die marginale Belastung durch Sozial-
versicherungsbeiträge von den Beitragsbemessungsgrenzen sowie vom Zusam-

 ABBILDUNG 38 
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menwirken mit anderen Regelungen im Sozial- und Steuerrecht, unter anderem 
zum Transferentzug im unteren Einkommensbereich sowie zum Ehegattensplit-
ting. 

127. Durch die Beitragsbemessungsgrenzen  PLUSTEXT 8 der einzelnen Sozialversi-
cherungszweige konzentriert sich die hohe Grenzbelastung bei mittleren Einkom-
men. Oberhalb der Bemessungsgrenzen geht sie zurück. Die marginale Steuer- 
und Abgabenbelastung sinkt an zwei Stellen der Einkommensverteilung deutlich. 
 ABBILDUNG 38 RECHTS Der erste Knickpunkt liegt im Jahr 2024 an der Beitragsbe-
messungsgrenze der GKV und SPV bei rund 62 000 Euro Bruttoeinkommen pro 
Jahr, der zweite an der Beitragsbemessungsgrenze der GRV und ALV bei rund 
90 000 Euro. Oberhalb dieser zweiten Grenze fallen keine zusätzlichen Sozialver-
sicherungsbeiträge mehr an, sodass die Grenzbelastung dort im Wesentlichen 
durch die Progression der Einkommensteuer bestimmt wird. Etwa 30 % der Voll-
zeitbeschäftigten liegen über den Beitragsbemessungsgrenzen von GKV und SPV, 
aber weniger als 10 % über denen von GRV und ALV (Statistisches Bundesamt, 
2026). Für die GRV lag der Anteil an Personen mit erzielten Jahresentgelten ober-
halb der Beitragsbemessungsgrenze im Jahr 2023 bei 5 % (DRV Bund, 2025).  

 
 PLUSTEXT 8  
Hintergrund: Beitragsbemessungsgrenzen in den Sozialversicherungen 

Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) sind die gesetzlich festgelegten Einkommens-
obergrenzen, bis zu denen das Arbeitsentgelt in den einzelnen Zweigen der Sozial-
versicherung zur Berechnung der Beiträge herangezogen wird. Einkommen ober-
halb dieser Grenzen bleiben beitragsfrei, sodass die relative Beitragsbelastung mit 
steigendem Einkommen abnimmt. Die BBG liegt im Jahr 2026 in der GKV und der 
SPV bei einem jährlichen Bruttoeinkommen von 69 750 Euro und in der GRV und 
der ALV bei einem jährlichen Bruttoeinkommen von 101 400 Euro. Ihre jährliche 
Anpassung orientiert sich an der Einkommensentwicklung. 

Eine Anhebung der BBG kann die Einnahmen der Sozialversicherungen erhöhen 
und dazu führen, dass Einkommen oberhalb der bisherigen Grenze stärker zur 
Finanzierung einbezogen werden. Bei unveränderter Jahresarbeitsentgeltgrenze, 
die im Jahr 2026 bei 77 400 Euro Bruttoentgelt liegt und mit deren Überschreitung 
die Versicherungspflicht für die GKV und SPV entfällt, könnte eine Anhebung der 
BBG für freiwillig Versicherte allerdings den Anreiz erhöhen, in die private Kranken- 
und Pflegeversicherung zu wechseln. Die zusätzlichen Beitragseinnahmen für die 
GKV und SPV würden sich dadurch verringern. Darüber hinaus könnte eine BBG-
Erhöhung zu Steuerausfällen führen, da für Einkommen über der BBG das zu ver-
steuernde Einkommen bei gleichbleibenden Bruttoeinkommen aufgrund der Ab-
setzbarkeit der Sozialversicherungsbeiträge sinkt. 

128. Bei sehr geringen Erwerbseinkommen wird die Grenzbelastung durch 
Transferentzugsraten, mit steigendem Einkommen durch Sozialversi-
cherungsbeiträge und Einkommensteuer bestimmt (JG 2023 Ziffer 311 
und Plustext 14). Besonders hoch fällt die effektive Grenzbelastung aus, wenn 
Transferentzug und Steuer- bzw. Abgabenbelastungen gleichzeitig wirken. Sobald 
der Transferanspruch vollständig entfällt, entspricht die Grenzbelastung aus-
schließlich der Belastung durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge (Blömer 
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und Peichl, 2020). Bei Zweitverdienenden beeinflussen zudem Ehegattensplitting 
sowie Mini- und Midijobregelungen die Nettoanreize (Blömer und Peichl, 2020; 
JG 2023 Ziffern 312 ff. und 319 ff.). Wie stark sich die Grenzbelastung durch die 
Ausgestaltung im Sozial- und Steuerrecht in tatsächlichen Veränderungen des Er-
werbsverhaltens niederschlägt, hängt davon ab, wie sensibel unterschiedliche 
Gruppen auf Änderungen des Nettoeinkommens reagieren. 

129. Erwerbsanreizeffekte treten entlang zweier Dimensionen auf. Die extensive 
Marge bezieht sich auf die Entscheidung, ob eine Person erwerbstätig wird. Die 
intensive Marge bezieht sich auf den Umfang der Arbeitszeit. Staatenübergreifend 
zeigen Studien, dass die Eigenlohn-Elastizitäten der gesamten Arbeitsangebots-
reaktion (extensiv und intensiv) eher moderat ausfallen. Die Arbeitsangebots-
reaktion erfolgt dabei überwiegend über die extensive Marge, also 
über Veränderungen der Erwerbsbeteiligung, während Anpassungen über 
die intensive Marge, also über Änderungen der Arbeitszeit bereits Beschäftigter, 
meist deutlich geringer ausfallen. Reaktionen entlang beider Margen können em-
pirisch in der Elastizität der Gesamtarbeitsstunden zusammengefasst werden 
(Bargain et al., 2014).  

130. Potenziell ungünstige Erwerbsanreize entstehen insbesondere im unte-
ren Teil der Einkommensverteilung, wo hohe marginale Belastungen 
auf vergleichsweise hohe Arbeitsangebotselastizitäten treffen.  ABBIL-

DUNG 38 RECHTS Bei Alleinstehenden sind die Arbeitsangebotselastizitäten in den 
unteren Einkommensquintilen am höchsten und nehmen mit steigendem Ein-
kommen ab. Bei verheirateten Frauen findet sich dagegen eher ein flaches bis stei-
gendes Profil der Elastizitäten über die Quintile des Haushaltseinkommens, wäh-
rend verheiratete Männer wesentlich geringere Elastizitäten und ein flaches bis 
fallendes Profil der Elastizitäten aufweisen (Bargain et al., 2014).  

131. In Verbindung mit Einkommen, Geschlecht und Familienstand spielen für die Re-
agibilität des Arbeitsangebots weitere Merkmale eine Rolle. In Deutschland, wie 
auch in vielen anderen Staaten, reagieren Zweitverdienende, gering Qualifizierte 
oder Alleinerziehende besonders stark auf Veränderungen der Abgabenbelastung, 
während vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im Durchschnitt geringe Elastizitäten 
aufweisen (Bargain et al., 2014). Das kann bei den erstgenannten Gruppen den 
Übergang in Erwerbstätigkeit – und in geringerem Umfang die Ausweitung der 
Arbeitszeit – spürbar erschweren. Für verheiratete Frauen geht ein Rückgang des 
Nettolohns um 1 % im Durchschnitt mit knapp 0,3 % geringeren Gesamtarbeits-
stunden einher. Für verheiratete Männer sind die Elastizitäten mit einem Durch-
schnitt von 0,1 deutlich niedriger und die Streuung um diesen Wert ist geringer. 
Bei Alleinstehenden streut die Elastizität der Gesamtstunden zwischen 0 und 0,4 
bei Männern bzw. zwischen 0,1 und 0,5 bei Frauen. Hohe Elastizitäten der Er-
werbsbeteiligung (extensive Marge) finden sich vor allem bei Zweitverdienenden. 
Geschlechterunterschiede lassen sich dabei weitgehend dadurch erklären, ob Per-
sonen im Haushalt Haupt- oder Zweitverdiener sind. Besonders ausgeprägt sind 
diese Reaktionen bei schwacher Arbeitsmarktintegration (Bastani et al., 2021; 
Bartels und Shupe, 2023).  
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Die geschätzten Elastizitäten sind im Kontext der geringeren Erwerbsquoten und 
Arbeitszeiten von Frauen in Deutschland einzuordnen. Die Erwerbsquote von 
Frauen ist niedriger als die von Männern (80 % gegenüber 88 % der 20-64-Jäh-
rigen im Jahr 2024), mit steigender Tendenz seit den 1990er-Jahren (OECD, 
2026). Die Jahresarbeitszeit von Frauen liegt weiterhin deutlich unter der von 
Männern, was vor allem auf hohe, oft durch die Übernahme von Sorgearbeit be-
dingte Teilzeitquoten zurückzuführen ist, wobei sich diese Differenz in den letzten 
30 Jahren reduziert hat (IAB, 2026).  

132. Erwerbsanreize werden auch durch die institutionelle Ausgestaltung der Systeme 
beeinflusst. So können die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepart-
nern in der GKV  ZIFFER 260 sowie steuerliche Erleichterungen für Ein-
verdienerpaare  ZIFFER 116 insbesondere Zweitverdienende von einer 
Erwerbstätigkeit abhalten, da bei Aufnahme einer Beschäftigung Beiträge fäl-
lig werden, ohne dass sich der Leistungsanspruch wesentlich verändert, und hohe 
Grenzbelastungen mit Steuern anfallen. In der GRV können Regelungen zum vor-
gezogenen Renteneintritt ein früheres Ausscheiden aus dem Erwerbsleben be-
günstigen (JG 2023 Ziffern 416 ff.). 

133. Ein spezielles Problem stellen Minijobs dar, die von GKV-, SPV- und ALV-
Beiträgen befreit sind. Für die Rentenversicherung besteht eine Versiche-
rungspflicht, von der eine Befreiung möglich ist. Oberhalb der Minijobgrenze 
von 603 Euro im Jahr 2026 beginnt die sogenannte Gleitzone (Midijobs), in der 
die Sozialabgabenlast sukzessive zunimmt. Zudem sind Minijobs für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in der Regel steuerfrei. Insbesondere für Zweitver-
dienende ist ein Minijob aufgrund der gegenüber regulärer Beschäftigung gerin-
geren individuellen Steuer- und Abgabenbelastung besonders attraktiv, während 
ein Zuverdienst oberhalb der Minijobgrenze häufig finanziell unattraktiv ist. Das 
setzt Anreize für lediglich geringfügige Beschäftigung (Blömer und Peichl, 2020). 
Dadurch werden sowohl das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen als auch die 
beitragspflichtigen Einnahmen begrenzt. Entsprechend tragen geringfügig Be-
schäftigte nur sehr eingeschränkt zur Finanzierung der Sozialversicherungen bei, 
haben allerdings z. B. über die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern in 
der GKV Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen. 

134. Hohe Abgabenbelastungen auf Arbeitseinkommen können zudem die 
internationale Attraktivität des Standorts Deutschland für internatio-
nal mobile Arbeitskräfte, insbesondere Hochqualifizierte, mindern, 
weil sie deren Nettoentlohnung reduzieren. Die empirische Literatur zeigt, dass 
vor allem Menschen mit hohem Einkommen und Menschen in Berufen mit wenig 
standortspezifischem Humankapital ihre Standort- und Migrationsentscheidun-
gen an Unterschiede in der Arbeitsbesteuerung anpassen (Kleven et al., 2020). 
Zugewanderte Fachkräfte mit hohem Einkommen reagieren auf Steueränderun-
gen mit Umzügen zur Verminderung der Steuerbelastung, während Staatsbürger 
deutlich weniger mobil sind. Ein im internationalen Vergleich hoher marginaler 
Steuer- und Abgabenkeil für hohe Arbeitseinkommen kann damit die Attraktivi-
tät Deutschlands für Erwerbsmigration mindern, die für das Land aus demogra-
fischen Gründen jedoch vorteilhaft wäre (JG 2022 Ziffern 412 ff.). 
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4. Effekte auf die Arbeitsnachfrage und  
Standortentscheidungen 

135. Eine hohe Inzidenz der Sozialversicherungsbeiträge bei den Arbeitge-
bern erhöht die Lohnnebenkosten und damit die gesamtwirtschaftli-
chen Arbeitskosten. Für Unternehmen wirkt dies wie eine Erhöhung des ef-
fektiven Lohnsatzes. In der kurzen Frist reagieren Unternehmen hierauf bei ge-
gebener Produktnachfrage mit einer geringeren Arbeitsnachfrage, eingeschränkt 
durch Anpassungskosten, etwa Regelungen wie den Kündigungsschutz. Mittel-
fristig beeinflussen hohe Lohnnebenkosten Standort- und Investitionsentschei-
dungen von Unternehmen. In der langen Frist kann es zu einer verstärkten Sub-
stitution von Arbeit durch Kapital kommen (Lichter et al., 2015).  

136. Eine Meta-Analyse zur Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage zeigt eine große 
Bandbreite von Elastizitäten. In den meisten Schätzungen liegen sie zwischen 0 
und –1, mit einer mittleren Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage von –0,55 und 
einem Median von –0,42. Das bedeutet, dass ein Lohnanstieg um 1 % im Median 
mit einem Rückgang der Arbeitsnachfrage um rund 0,4 % und im Mittel um rund 
0,6 % einhergeht. Seit den 1970er-Jahren ist die Arbeitsnachfrage aufgrund des 
technischen Fortschritts und zunehmender Globalisierung elastischer geworden 
(Lichter et al., 2015). 

137. Die Arbeitsnachfrageelastizitäten variieren nach Sektoren und Staa-
ten, wobei ein geringerer Beschäftigungsschutz zu höheren Elastizitä-
ten führt (Saez et al., 2019). Unternehmen mit geringerer Liquidität, kleine Un-
ternehmen und Unternehmen mit geringerer Marktmacht haben tendenziell hö-
here Arbeitsnachfrageelastizitäten, da sie steigende Lohnnebenkosten nicht 
durch Rücklagen, interne Umverteilungen oder Preissetzung abfedern können 
(Saez et al., 2019; Johnston, 2021; Guo, 2024; Lobel, 2024). Ausgeprägtere Reak-
tionen sind auch in arbeitsintensiven Branchen und in Sektoren mit starker inter-
nationaler Konkurrenz zu beobachten, da dort ebenfalls die Möglichkeit begrenzt 
ist, höhere Arbeitskosten über Preisanpassungen weiterzugeben. Für exportori-
entierte Unternehmen mit arbeitsintensiven Tätigkeiten verschlechtern steigende 
Lohnnebenkosten die Wettbewerbsposition gegenüber ausländischen Wettbe-
werbern und führen zu Rückgängen der Exporte (Muñoz, 2025). Die wichtigsten 
deutschen Exportindustrien, etwa Automobil, Maschinenbau oder Chemie, sind 
jedoch überwiegend kapitalintensiv. Darüber hinaus ist die Arbeitsnachfrage elas-
tischer für geringqualifizierte (Lichter et al., 2015) sowie jüngere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer (Guo, 2024). Mögliche Begründungen liegen in einem ge-
ringeren Kündigungsschutz oder befristeten Verträgen. Die oft höhere Substitu-
ierbarkeit von geringqualifizierten Tätigkeiten durch Kapital in der langen Frist 
ist ein weiterer Erklärungsansatz (Lichter et al., 2015).  

138. Empirische Untersuchungen zu Standortentscheidungen von Unternehmen zei-
gen, dass die Höhe der Abgaben auf Arbeit ein relevanter Faktor bei der 
Standortwahl ist (Egger et al., 2013; Guo, 2023). Die Höhe der Lohnkosten be-
einflusst auch die Attraktivität eines Standorts für ausländische Direktinvestitio-
nen, da die Arbeitskosten die Investitionskosten und damit die Nettorendite be-
einflussen (Egger und Radulescu, 2011; Hansson und Olofsdotter, 2014). In kon-
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junkturellen Abschwungphasen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen 
mit mehreren Standorten auf regionale Unterschiede in den Arbeitskosten mit der 
Schließung von Betrieben bzw. Standorten in den Regionen mit hohen Lohnne-
benkosten reagieren (Guo, 2023).  

139. Erhöhungen der Sozialversicherungsbeitragssätze und damit der 
Lohnnebenkosten für Arbeitgeber können zudem Unternehmens-
gründungen und die Dynamik von Wachstumsunternehmen dämp-
fen, da lohnbezogene Abgaben unabhängig von der Profitabilität zu entrichten 
sind, sodass sie die Arbeitsnachfrage und damit verbundenes Wachstum ein-
schränken. Dementsprechend können hohe Lohnnebenkosten auch die Exit-
Wahrscheinlichkeit von jungen Unternehmen erhöhen (Cockx und Desiere, 2024; 
Guo und Wallskog, 2025).  

5. Effekte im Allgemeinen Gleichgewicht 

140. Die Verhaltensreaktionen von privaten Haushalten und Unterneh-
men auf Erhöhungen von Sozialversicherungsbeitragssätzen beein-
flussen die öffentlichen Haushalte. Steigende Beitragssätze erhöhen kurz-
fristig die Einnahmen der Sozialversicherungen, mindern jedoch das verfügbare 
Einkommen der privaten Haushalte und erhöhen die Arbeitskosten für Unterneh-
men. Dies kann die Lohnentwicklung und das Beschäftigungswachstum dämpfen 
und damit zu einem schwächeren Aufkommen bei der Lohn- und Einkommens-
teuer sowie beim Solidaritätszuschlag führen. Auf Unternehmensebene können 
geringere Gewinnmargen und Investitionen die Körperschaft- und Gewerbesteu-
erbasis reduzieren. Zudem schwächen sinkende Nettolöhne und höhere Arbeits-
kosten den privaten Konsum, was das Umsatzsteueraufkommen mindert. Ande-
rerseits stabilisiert das Steuer- und Transfersystem in Abschwüngen die verfüg-
baren Einkommen, was wiederum die konjunkturelle Eintrübung und damit eine 
stärkere fiskalische Belastung begrenzen kann.  

141. Für Deutschland liegen nur wenige Studien vor, die die gesamtwirt-
schaftliche Reaktion auf Veränderungen der Finanzierung der Sozial-
versicherungen quantifizieren. So schätzen Gechert et al. (2021) auf Basis 
von Gesetzesänderungen die makroökonomischen Effekte von Änderungen der 
Sozialversicherungsbeiträge und -leistungen in Deutschland. Eine exogene Sen-
kung der Sozialversicherungsbeiträge um 1 % des BIP erhöht das reale BIP kurz-
fristig um etwa 0,4 %, der Effekt klingt jedoch relativ schnell ab. Höhere Leistun-
gen wirken deutlich stärker und persistenter mit einem Multiplikator von rund 
1,1, vor allem über eine kräftige Konsumreaktion der Leistungsempfängerinnen 
und -empfänger. Die Reaktion des realen BIP nimmt langsam ab und nähert sich 
fünf Jahre nach dem Schock 0,4 %. Ochsner (2026) schätzt mithilfe eines bayesi-
anischen Fehlerkorrekturmodells, dass eine permanente, unerwartete Beitrags-
satzsteigerung von 1 Prozentpunkt (die im Modell etwa 0,5 % des BIP entspre-
chen) das BIP in der langen Frist (10 Jahre) aufgrund einer permanenten Ein-
kommensanpassung um etwa 0,2 % senkt.  KASTEN 9 Enders et al. (2020) unter-
suchen mit einem DSGE-Modell die Wiedereinführung der paritätischen Finan-
zierung der GKV und die damit verbundene Reduzierung des Beitragssatzes von 



Sozialversicherungen unter Reformdruck – Kapitel 2 

 Frühjahrsgutachten 2026 – Sachverständigenrat Wirtschaft 109 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern um 0,5 Prozentpunkte und eine Erhö-
hung des Arbeitgeberbeitrags um denselben Prozentsatz. Langfristig steigt das 
BIP geringfügig um rund 0,03 %, die Beschäftigung nimmt ebenfalls geringfügig 
zu und die Arbeitslosigkeit sinkt um etwa 0,02 Prozentpunkte. Die Stärke und 
Richtung der Effekte hängen jedoch von der Art der Gegenfinanzierung etwaiger 
Einnahmeverluste ab.  

142. Drei Studien befassen sich spezifisch mit einem Beitragssatzanstieg, wie er in den 
kommenden Jahrzehnten zu erwarten ist.  KASTEN 9 Das IfW Kiel (2026) analy-
siert die gesamtwirtschaftlichen Effekte einer Anhebung des Gesamtsozialversi-
cherungsbeitragssatzes um 6 Prozentpunkte und nutzt dazu ein DSGE-Modell. 
Steigende Beitragssätze wirken dämpfend auf Nettolöhne, Beschäftigung und Ar-
beitsnachfrage und senken das BIP im neuen Gleichgewicht um 0,6 %. Hüther et 
al. (2025) schätzen, dass bei einem linearen Beitragssatzanstieg bis zum Jahr 
2035 auf 48,6 % der private Konsum im Vergleich zu einem Szenario mit konstan-
ten Beitragssätzen von 41,7 % nach 5 (10) Jahren um 1,2 % (2,3 %) und das reale 
BIP um 0,5 % (0,5 %) zurückgehen. Ochsner (2026) schätzt auf Basis eines voll-
ständig antizipierten Beitragssatzanstiegs von etwa 6 Prozentpunkten bis zum 
Jahr 2035, dass sich das BIP im Vergleich zu einem Szenario mit konstanten Bei-
tragssätzen um etwa 0,9 % verringert. Dies ist auf permanent sinkende verfügbare 
Einkommen und einen damit zusammenhängenden Konsumrückgang von 1,9 % 
zurückzuführen. Damit verbunden gehen die Beschäftigung um 0,7 %, die priva-
ten Investitionen um 0,3 % und die Exporte um 0,3 % zurück.  KASTEN 9  ABBIL-

DUNG 39  

143. Der Anstieg der Sozialbeiträge träfe die deutsche Volkswirtschaft in einer Phase 
schwacher gesamtwirtschaftlicher Dynamik. Bei einer Produktionslücke von rund  
–0,8 % im Jahr 2026  ZIFFER 48 und einem mittleren Potenzialwachstum von nur 
etwa 0,3 % pro Jahr bis zum Jahr 2031  ZIFFER 76 belastet ein höherer Abgabenkeil 
nicht nur das Produktionspotenzial, sondern kann auch kurzfristig die Erholung 
aus der Unterauslastung erschweren. Die BIP-Niveaueffekte von –0,5 % bis  
–0,9 % sind vor diesem Hintergrund erheblich, denn sie entsprechen dem Poten-
zialwachstum von knapp zwei bis zu drei Jahren.  

Zwar ist die Finanzpolitik mit dem Finanzpaket stärker auf eine Ausweitung des 
Wirtschaftswachstums ausgerichtet. Dies relativiert die Belastungswirkungen hö-
herer Sozialbeiträge jedoch nicht. Den möglichen Wachstumswirkungen stehen 
höhere öffentliche Verschuldung und künftige Zinslasten gegenüber. Zudem ver-
schiebt die Kombination aus steigenden Sozialbeiträgen und schuldenfinanzierter 
Fiskalpolitik Lasten in besonderem Maße auf jüngere Generationen: Sie werden 
kurz- und mittelfristig durch höhere Beiträge und langfristig durch die Bedienung 
der für das Finanzpaket aufgenommenen Schulden belastet. 
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 KASTEN 9  

Analyse: Gesamtwirtschaftliche Effekte des Beitragssatzanstieges bis zum Jahr 2035 

Hüther et al. (2025) und Ochsner (2026) präsentieren empirische Analysen der makroökono-
mischen Wirkung der zu erwartenden Beitragssatzsteigerungen. Hüther et al. (2025) nutzen 
hierfür das Modell von Oxford Economics und nehmen, basierend auf Ochmann und Albrecht 
(2024), eine lineare Steigerung der Beitragssätze von 41,7 % der beitragspflichtigen Einnah-
men im Jahr 2025 auf 48,6 % bis zum Jahr 2035 an. Ochsner (2026) unterstellt den von Wer-
ding et al. (2026) simulierten Anstieg des Beitragssatzes von 42,3 % der beitragspflichtigen 
Einnahmen im Jahr 2026 auf 47,7 % im Jahr 2035 und verwendet ein bayesianisch geschätz-
tes, hybrides Fehlerkorrekturmodell. Die Ergebnisse beider Studien sollten als Projektion und 
nicht als Prognose verstanden werden (Ochsner und Werding, 2026).  

Beide Studien finden qualitativ vergleichbare Effekte für die wichtigsten volkswirtschaftli-
chen Aggregate,  ABBILDUNG 39 quantitativ unterscheiden sie sich allerdings teilweise deutlich. 
Die volkswirtschaftliche Anpassung findet bei Ochsner (2026) in erster Linie über die verfügba-
ren Einkommen der privaten Haushalte statt. Daher sinken die Importe und der private Konsum 
verhältnismäßig stark. Ein großer Teil des Investitionsrückgangs ist dementsprechend einem 
Rückgang der Wohnbauinvestitionen aufgrund geringerer Haushaltseinkommen zuzurechnen. 
Die Anpassung über Ausrüstungs- und Nichtwohnbauinvestitionen, ebenso wie über die Exporte 
fällt hingegen relativ gering aus. Dies deutet in der Gesamtschau darauf hin, dass eine Erhö-
hung der Sozialversicherungsbeiträge deutlich stärker über die direkte Nachfrage als über die 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft wirkt. 

 ABBILDUNG 39  

 

  

1 – In Preisen des Jahres 2020.  2 – Nur privater Konsum.  3 – Nur private Investitionen.  4 – Gemessen am BIP-
Deflator.  5 – Dargestellt sind die Mediane mit 90 %-Konfidenzintervall.  6 – Keine Daten für Exporte vorhanden 
sowie keine Unsicherheitsmaße angegeben.

Quellen: Hüther et al. (2025), Ochsner (2026)
© Sachverständigenrat | 26-093-01
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IV. HANDLUNGSFELDER 

144. Die langfristige Finanzierbarkeit der Sozialversicherungen steht an-
gesichts des demografischen Wandels in mehreren Versicherungs-
zweigen unter Druck. Für die lange Frist wird entscheidend sein, ob es gelingt, 
den Ausgabenanstieg in GRV, GKV und SPV sozialverträglich zu begrenzen und 
zugleich die Einnahmenbasis zu stabilisieren. Reformbedarf und Handlungsopti-
onen müssen für die verschiedenen Zweige im Einzelnen diskutiert werden. Da 
die Umsetzung konkreter Reformvorschläge von politischen Opportunitäten und 
Hemmnissen abhängt, dürfte die Aussagekraft kombinierter Reformszenarien in 
mehreren Versicherungszweigen gering sein. Daher sieht der Sachverständigen-
rat von der Diskussion kombinierter Reformszenarien ab und fokussiert im Fol-
genden auf grundsätzliche Überlegungen zu den wichtigsten Handlungsfeldern 
zur Stabilisierung der Finanzen der Sozialversicherungen.  

145. Zwischen den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung bestehen 
vielfältige Wechselwirkungen sowohl bei den Kostenstrukturen als auch 
beim Leistungsbezug.  ZIFFER 91 Reformen in einem Versicherungszweig können 
daher auch die Finanzlage anderer Zweige beeinflussen. So würde eine Senkung 
der Beitragssätze in der GKV auch die GRV entlasten, da die GRV die auf Renten-
zahlungen entfallenden Krankenversicherungsbeiträge der pflichtversicherten 
Rentnerinnen und Rentner zur Hälfte trägt. Im Jahr 2024 beliefen sich die ent-
sprechenden Ausgaben der GRV auf 28,7 Mrd Euro bei einem durchschnittlichen 
GKV-Beitragssatz von 16,3 % (DRV Bund, 2025). Eine Absenkung des GKV-Bei-
tragssatzes um 1 Prozentpunkt würde die Ausgaben der GRV damit rechnerisch 
um knapp 1,8 Mrd Euro verringern. 

1. Ausgabenseite 

146. Zur Dämpfung der Ausgaben der Sozialversicherungen sollten Refor-
men umgesetzt werden, die die Übertragung der demografischen Al-
terung in die Ausgaben der Sozialversicherungen abmildern. Dazu ge-
hört beispielsweise, in der GRV den Nachhaltigkeitsfaktor, der die Kosten der de-
mografischen Alterung auf Beitragszahlende und Rentenbeziehende verteilt, wie-
der in Kraft zu setzen und zu stärken. So würden die Kosten durch eine Anhebung 
des Parameters α im Nachhaltigkeitsfaktor von 0,25 auf 0,5 gleichmäßig zwischen 
Rentnerinnen und Rentnern sowie aktiv Versicherten verteilt (JG 2023 Ziffern 
421 ff.). Alternativ könnten Rentenanpassungen für Bestandsrenten künftig an 
die Inflationsentwicklung anstatt wie bisher an die Lohnentwicklung gekoppelt 
werden. Dadurch wäre die Kaufkraft der Bestandsrentnerinnen und -rentner ge-
sichert, sie würden allerdings nicht mehr von den häufig höheren Reallohnsteige-
rungen profitieren.  

147. Durch den demografischen Wandel können die Ziele der Sozialversicherungen, 
vor allem die Konsumglättung und die Verringerung von Armutsrisiken,  KASTEN 

8 nur durch eine Neugewichtung von Umlagefinanzierung und Kapitaldeckung er-
reicht werden. Um die Finanzen der GRV mittel- bis langfristig teilweise von der 
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Demografie zu entkoppeln, bietet sich der Ausbau der kapitalgedeckten Al-
tersvorsorge an. Der Sachverständigenrat hat hierzu unter anderem die Einfüh-
rung eines staatlich geförderten Vorsorgedepots vorgeschlagen, bei dem rendite-
starke, breit diversifizierte Fondsanlagen das zentrale Element bilden (JG 2025 
Ziffern 422 ff.), wie es in Grundzügen nun vom Deutschen Bundestag beschlossen 
wurde. Eine automatische Einbeziehung aller Erwerbspersonen, mit der Möglich-
keit, nicht teilzunehmen (Opt-out), würde die Verbindlichkeit der Teilnahme vor 
allem von Haushalten mit niedrigem Einkommen erhöhen (Malmendier et al., 
2025; JG 2025 Ziffern 422 ff.). 

148. In der GKV sollten Maßnahmen priorisiert werden, die den Ausgaben-
anstieg begrenzen, ohne die Versorgung medizinisch notwendiger 
Leistungen zu beeinträchtigen. In der Krankenhausversorgung sollten 
Strukturreformen, stärkere Spezialisierung, verbindliche Qualitätsvorgaben und 
angepasste Vergütungsmechanismen dazu beitragen, Effizienzreserven zu heben. 
 ZIFFER 250 Bei Arzneimitteln sollte die Preisbildung stärker am therapeutischen 
Zusatznutzen ausgerichtet werden.  ZIFFER 256 Zusätzlich bieten sich verbindliche 
Standards für gesunde Ernährung in Kitas und Schulen, Werbeeinschränkungen 
für gesundheitsschädliche Produkte sowie gesundheitsorientierte Preissignale an, 
etwa durch höhere Abgaben auf Tabak, Alkohol sowie stark zucker- und fetthal-
tige Lebensmittel.  ZIFFERN 239 FF. Höhere allgemeine Kostenbeteiligungen der Ver-
sicherten sind hingegen nur begrenzt geeignet, da sie auch die Inanspruchnahme 
notwendiger Leistungen der Versicherten reduzieren können.  ZIFFER 244  

149. In der SPV sollte an einer Teilversicherung festgehalten werden. Eine Dämpfung 
des Ausgabenanstiegs sollte über eine Beschränkung des Zugangs zu Leis-
tungen der SPV auf das vom Expertenbeirat im Jahr 2013 fachlich 
empfohlene Maß vorgenommen werden.  ZIFFERN 339 FF. Der Leistungszuschlag 
in der stationären Versorgung  ZIFFER 343 und der Entlastungsbetrag  ZIFFER 342 
sollten abgeschafft werden. Über die Einführung einer kohortenspezifi-
schen Kapitaldeckung innerhalb der SPV könnte das Leistungsniveau stabili-
siert und die finanzielle Lastenverteilung generationengerechter ausgestaltet wer-
den.  ZIFFERN 354 FF.  

2. Einnahmenseite 

150.  Für die Finanzierung sozialer Sicherung ist zwischen Beitrags- und Steuerfinan-
zierung zu unterscheiden. Maßgeblich für die Finanzierung konkreter Leistungen 
ist, ob eine spezifische Versicherungsleistung für Versicherte oder eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe finanziert wird.  KASTEN 15 Das deutsche System ist 
eine Mischform aus Beitrags- und Steuerfinanzierung: Beiträge sind dort 
sachgerecht, wo Leistungen einen hinreichenden Versicherungscharakter aufwei-
sen. Steuern sind dort sachgerecht, wo Leistungen der allgemeinen Umverteilung 
oder anderen gesamtgesellschaftlichen Zielen dienen.  

151. Wo eine Beitragsfinanzierung als sachgerecht erscheint, stellt sich die Frage, wel-
che Einkunftsarten als Bemessungsgrundlage herangezogen werden sollten. Zur 
Diskussion steht, Sozialbeiträge über Arbeitseinkommen hinaus auf weitere Ein-
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kunftsarten wie beispielsweise Kapitalerträge zu erheben. Beiträge auf Nicht-
lohneinkommen erscheinen für ALV und GRV allerdings grundsätz-
lich als nicht sachgerecht, da die Absicherung durch Lohnersatzleistungen bei 
Arbeitslosigkeit und im Alter mit lohnbezogenen Beiträgen stimmig finanziert 
wird. Kapitalerträge oder Mieteinnahmen stellen häufig eine Form ergänzender 
Altersvorsorge dar und müssen im Alter nicht ersetzt werden, sodass sie nicht in 
gleicher Weise mit Beiträgen belegt werden sollten. In GKV und SPV sind die Leis-
tungen, abgesehen vom Krankengeld, keine Lohnersatzleistungen, sondern vor 
allem Sachleistungen im Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit. Vor diesem 
Hintergrund lässt sich eine Ausweitung der Bemessungsgrundlage auf weitere 
Einkunftsarten in GKV und SPV eher erwägen als in ALV und GRV. Sie bedarf 
jedoch einer gründlichen Prüfung der institutionellen Rahmenbedingungen in 
diesen Zweigen sowie der gegebenenfalls resultierenden Verteilungswirkungen.  

152. Die Unterscheidung zwischen Versicherungsleistungen und gesamtgesellschaftli-
chen Aufgaben ist zugleich maßgeblich für die Abgrenzung der NBL innerhalb der 
Sozialversicherung. Dabei sollte zunächst geprüft werden, ob einzelne Leistungs-
elemente sachlich gerechtfertigt sind und sich als gesamtgesellschaftliche Aufga-
ben einordnen lassen. NBL sind somit nicht nur hinsichtlich ihres Umfangs, son-
dern bereits ihrem Grunde nach kritisch zu überprüfen. Gegebenenfalls sollten 
bestimmte NBL reduziert oder abgeschafft werden (JG 2023 Ziffer 371). Soweit 
mit den verbleibenden NBL gesamtgesellschaftliche Aufgaben erfüllt 
werden, sollten diese vollständig steuerfinanziert sein, um ihre Finan-
zierung nicht den Versicherten aufzubürden.  

153. Die Abgrenzung von NBL ist häufig nicht trennscharf, sodass sich ein mögliches 
Missverhältnis zu den Bundeszuschüssen nur schwer beurteilen lässt (JG 2023 
Ziffer 371). Die Deutsche Rentenversicherung beziffert die Höhe der NBL im Jahr 
2023 mit 68,2 Mrd Euro (enge Abgrenzung) bis 124,1 Mrd Euro (erweiterte Ab-
grenzung), während der Bundeszuschuss im selben Jahr 84,3 Mrd Euro betrug 
(DRV Bund, 2024). Boysen-Hogrefe (2025) argumentiert unter Verwendung ei-
nes anderen Konzepts, dass für die Rentenversicherung, dem Versicherungszweig 
mit den umfangreichsten Bundeszuschüssen, eine vollständige Deckung durch 
Bundeszuschüsse besteht.  

154. Forderungen nach rückwirkender Deckung von NBL aus weit zurückliegenden 
Jahren erscheinen weder als sachgerecht noch als praktikabel. Ein Ausgleich bin-
nen weniger Jahre, solange die vergangenen Mehrausgaben nur die Rücklagen 
beeinflusst haben, kann angebracht sein. Bei umlagefinanzierten Sozialversiche-
rungen sind zweckwidrige Verwendungen von Beitragsmitteln aber möglichst 
schon im jeweiligen Jahr zu begrenzen. Gelingt dies, fallen die laufenden Leistun-
gen höher aus oder die aktuellen Beitragssätze niedriger. Ohne langfristige Bil-
dung eines Kapitalstocks entstehen für spätere Versicherte regelmäßig weder Vor- 
noch Nachteile. Eine Nachfinanzierung würde nicht die seinerzeit belasteten Ver-
sicherten gezielt kompensieren, sondern vor allem die gegenwärtige Finanzlage 
der Sozialversicherung verbessern.  

155. Die Erhebung von Beiträgen für bislang beitragsfrei mitversicherte Ehepartner 
würde die GKV entlasten und die Erwerbsanreize für Zweitverdienende stärken. 
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Für Haushalte mit Kindern sollte die beitragsfreie Mitversicherung jedoch, zu-
mindest in den ersten Jahren der Kindererziehung, fortgelten.  ZIFFER 260 Zudem 
erscheint eine Dynamisierung des Bundeszuschusses zur Deckung der NBL als 
erwägenswert, da sein Anteil an den Gesamteinnahmen ansonsten kontinuierlich 
sinkt.  ZIFFER 258  

156. Neben einer Ausweitung der Bundeszuschüsse zur Deckung der NBL wird disku-
tiert, die Sozialversicherungen durch zusätzliche Steuermittel zu stützen, um den 
Anstieg lohnbezogener Beiträge zu begrenzen. Dies wäre primär eine Umfinan-
zierung und würde weder zu einer dauerhaften Dämpfung der Ausgaben noch der 
durchschnittlichen Steuer- und Abgabenbelastung führen. Die Verteilungswir-
kungen sowie Verhaltensanpassungen der Haushalte und Unternehmen hängen 
bei dieser Finanzierungsform davon ab, ob und welche Steuerarten zur Gegenfi-
nanzierung verändert würden oder ob eine Ausweitung der Steuerfinanzierung 
durch Kürzungen an anderer Stelle getragen würde. Zugleich gingen Transparenz 
und politische Verantwortlichkeit der Mittelverwendung im Vergleich zu einem 
beitragsfinanzierten System zurück.  

157. Haushaltssystematisch ist zu beachten, dass Steuermittel grundsätzlich nicht 
zweckgebunden sind (Prinzip der Gesamtdeckung) und Zweckbindungen eine be-
sondere Rechtfertigung erfordern. Die Verwendung von Steuermitteln 
sollte daher auf klar begründete gesamtgesellschaftliche Aufgaben im 
Rahmen der NBL beschränkt bleiben. Eine weiterreichende Steuerfinanzie-
rung, die ausschließlich Versicherten zugutekommt, wäre begründungsbedürftig 
und aus Sicht der Haushaltssystematik kritisch zu bewerten.  

158. Zur Stärkung der Einnahmen der Sozialversicherungen bieten sich in 
erster Linie Reformen an, die auf ein größeres Arbeitsvolumen abzie-
len, wie z. B. eine Verlängerung der Erwerbsphase. So wäre eine weitere Anhe-
bung der Regelaltersgrenze über das Jahr 2031 hinaus sinnvoll. Werden zwei 
Drittel zusätzlicher Lebensjahre der Erwerbsphase und ein Drittel der Renten-
phase zugerechnet, ließe sich das Verhältnis von Rentenbezugsdauer zu Versiche-
rungsjahren weitgehend stabilisieren (JG 2023 Ziffern 405 ff.). Ergänzend würde 
die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente das durchschnittliche Rentenzu-
gangsalter erhöhen (JG 2023 Ziffern 416 ff.).  

159. Der demografisch bedingte Rückgang des Arbeitsvolumens lässt sich ferner 
dämpfen, indem Anreize und Möglichkeiten zur Aufnahme von Erwerbsarbeit 
bzw. zur Ausweitung der Arbeitszeit verbessert werden. Der Sachverständigenrat 
hat in der Vergangenheit Reformen zur Erreichung dieser Ziele vorgeschlagen, 
beispielsweise eine Glättung der Transferentzugsraten im Steuer-Transfer-Sys-
tem, die weitgehende Abschaffung des Ehegattensplittings und der Minijobs so-
wie eine bessere Kinderbetreuung (siehe JG 2021 Ziffern 317 ff.; JG 2023 Ziffern 
321, 338 ff. und 347 ff.). Ergänzend sollte Humankapital durch Weiterbildung, 
Umschulungen und lebenslanges Lernen gestärkt werden, um Erwerbspotenziale 
zu erhalten und Reallokation zu erleichtern (JG 2022 Ziffern 370 ff. und 392 f.). 
Ein zentraler Hebel ist zudem Erwerbsmigration: Der Arbeitsmarktzugang und 
die Integration Zugewanderter sollten vereinfacht bzw. beschleunigt und admi-
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nistrative Verfahren verbessert werden (JG 2022 Ziffern 412 ff., 446 ff. und 452 
ff.).  

160. Der Sachverständigenrat hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Handlungs-
optionen aufgezeigt, die das Produktivitätswachstum steigern können. Zu 
diesen zählen Investitionen in Humankapital (JG 2021 Ziffern 342 ff.), in Anlage-
vermögen und in neue Querschnittstechnologien wie KI (JG 2023 Ziffern 77, 158 
ff. und 167 ff.) und die Vertiefung des europäischen Binnen- und Kapitalmarkts 
(JG 2025 Ziffern 186 ff.). Die wachstumshemmenden Folgen eines rückläufigen 
Arbeitsvolumens lassen sich insbesondere durch qualifizierte Zuwanderung, stär-
kere Erwerbsanreize und einen verstärkten Ersatz von Arbeit durch neue Kapi-
talgüter abfedern (JG 2022 Ziffern 358 ff.; JG 2023 Ziffern 163 ff.). Bessere steu-
erliche Rahmenbedingungen, insbesondere für Forschung und Entwicklung, bes-
sere Bedingungen für Start-ups und Scale-ups sowie der Abbau von Bürokratie-
kosten und eine Modernisierung der Verwaltung können ebenfalls einen Beitrag 
leisten (JG 2025 Ziffern 200 ff., 331 ff., 609 ff. und 617 ff.). Der Bereitstellung 
digitaler und physischer Infrastruktur kommt ebenfalls eine zentrale Rolle zu. Das 
Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität kann dazu in wirkungs-
orientierter Ausgestaltung wesentlich beitragen (JG 2025 Ziffern 116 ff.).  
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Eine andere Meinung 

161. Ein Mitglied des Rates, Achim Truger, kann sich der Mehrheitsposition des Sach-
verständigenrates im Kapitel „Sozialversicherungen unter Reformdruck“ in eini-
gen Punkten nicht anschließen. Die abweichende Meinung betrifft erstens 
die von der Ratsmehrheit wegen des Primats der Beitragssatzdämpfung vorge-
nommene Aufgabe oder Neugewichtung wesentlicher Ziele der Gesetzli-
chen Rentenversicherung (GRV) und der Sozialen Pflegeversicherung (SPV). Sie 
betrifft zweitens die Vernachlässigung potenziell gravierender vertei-
lungspolitischer Nebenwirkungen und sozialer Härten der von der Rats-
mehrheit vorgeschlagenen Handlungsoptionen. Drittens überschätzt die Rats-
mehrheit systematisch die Potenziale kapitalgedeckter Vorsorge im demo-
grafischen Wandel und vernachlässigt Risiken und Nebenwirkungen.  

Primat der Beitragssatzdämpfung nicht erforderlich 

162. Die Ratsmehrheit gibt für die GRV weitgehend das Ziel der Lebensstandardsiche-
rung im Alter und für die SPV weitgehend das Ziel der überwiegenden Vermei-
dung von pflegebedingtem Sozialhilfebezug auf. Begründet wird dies mit einem 
Zielkonflikt zwischen Angemessenheit der Leistungen und Nachhaltigkeit der Fi-
nanzierung. Letztere hält sie für gegeben, „wenn das im geltenden Recht vorgese-
hene Sicherungsniveau langfristig gehalten werden kann, ohne dass hierzu erfor-
derliche höhere Beitragssätze und Bundeszuschüsse zu spürbaren Verzerrungen 
bei Beschäftigung und Wachstum führen oder zukünftige Generationen unver-
hältnismäßig belasten“.  PLUSTEXT 4 Die Ratsmehrheit betont mehrfach und aus-
führlich die negativen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des absehbaren 
kräftigen Anstiegs des Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes oder der Bei-
tragssätze in einzelnen Sozialversicherungszweigen sowie Probleme hinsichtlich 
der Generationengerechtigkeit. Dabei wird das Nachhaltigkeitsziel im Sinne eines 
Primats der Beitragssatzdämpfung interpretiert, welches die Einschränkung von 
Zielen rechtfertigt, die der Angemessenheit der Leistungen dienen. 

163. Ein solches Primat der Beitragssatzdämpfung erscheint allerdings aus 
gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht erforderlich. Der Sachverständigenrat 
setzt sich in Abschnitt III ausführlich mit den Effekten von Beitragssatzände-
rungen auseinander und referiert in Abschnitt III.5 empirische Ergebnisse für 
die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen im allgemeinen Gleichgewicht. Die bei-
den ausführlicher dargestellten Studien kommen dabei insgesamt nur zu mode-
raten gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen. So führt ein starker Anstieg 
des Gesamtbeitragssatzes um 6 bis 7 Prozentpunkte in den kommenden 10 Jahren 
insgesamt nach 10 Jahren nur zu einem um 0,5 % bis 0,9 % geringeren BIP. Das 
BIP-Wachstum würde also um weniger als 0,05 bzw. 0,1 Prozentpunkte pro Jahr 
gedämpft. Ein solcher Wachstumsverlust lässt sich leicht durch die in  ZIFFER 159 
aufgezählten potenzialsteigernden wirtschaftspolitischen Maßnahmen überkom-
pensieren. Trotz der suboptimalen Ausgestaltung des Finanzpaketes schätzt der 
Sachverständigenrat den davon ausgehenden BIP-Effekt langfristig auf etwa 1 %; 
gelänge eine echte zusätzliche öffentliche Investitionsoffensive, dann wäre lang-
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fristig sogar ein um 5 % höheres BIP und über längere Zeiträume ein deutlich hö-
heres Potenzialwachstum möglich, ohne dass dies mit einem übermäßigen An-
stieg der Staatsverschuldung einherginge (JG 2025 Ziffern 109 ff. und Tabelle 14).  

Auf dieser Basis hätte die Schlussfolgerung des Sachverständigenrates auch sein 
können, dass zwar der absehbare Anstieg des Gesamtsozialversicherungsbei-
tragssatzes für sich genommen mit moderat negativen gesamtwirtschaftlichen Ef-
fekten einhergeht, dass diese aber bei einer insgesamt wachstumsfreundlich aus-
gerichteten Wirtschaftspolitik kaum ins Gewicht fallen und damit letztlich ver-
kraftbar sind. Einschneidende Reformen, die zur Aufgabe bisheriger Ziele in 
den Sozialversicherungen zwingen würden, lassen sich auf Basis der empiri-
schen Evidenz jedenfalls nicht rechtfertigen. 

164. Weitreichende Zielverschiebungen lassen sich auch nicht ohne Weite-
res aus Gründen der intergenerationellen Gerechtigkeit herleiten. Die 
Ratsmehrheit konzentriert sich in ihren Überlegungen auf Projektionen der Ver-
teilung der intergenerationellen Beitragssatzbelastung.  ZIFFER 112 Es lässt sich 
feststellen, dass der durchschnittliche Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz 
über das Erwerbsleben für die jüngeren Kohorten sehr stark ansteigt. So zahlte 
die Kohorte der 1940 Geborenen über ihr Erwerbsleben im Durchschnitt einen 
Gesamtbeitragssatz von 34,2 %, während für die Kohorte der 2020 Geborenen ein 
Beitragssatz von 56,8 % projiziert wird. 

165. Daraus lässt sich jedoch nicht automatisch auf eine systematische Benachteili-
gung jüngerer Kohorten schließen. Für eine umfassendere Betrachtung müssten 
zusätzlich zu den entrichteten Beiträgen auch die über das Leben empfangenen 
Leistungen einbezogen werden. Blank et al. (2026) berechnen zu diesem Zweck 
mit einer auch vom Sachverständigenrat (JG 2016 Ziffern 667 ff.) bereits verwen-
deten Methode kohortenspezifische Renditen für die in der GRV Versicherten. 
Dabei zeigt sich, dass zwar die Rendite für Geburtsjahrgänge vor 1950 deutlich 
höher als für alle folgenden Kohorten ist. Allerdings ist die zu erwartende 
Rendite für Teile der Baby-Boomer-Generation nicht höher als für im 
Jahr 2000 oder 2010 Geborene. Zudem führen gängige Reformvorschläge, 
wie etwa die Erhöhung des Renteneintrittsalters zu einer Verschlechterung der 
Rendite für alle Kohorten ab etwa Mitte der 1970er-Jahre. Dabei verschlechtert 
sich auch die Rendite der etwa im Jahr 2000 oder 2010 Geborenen spürbar. Blank 
et al. (2026, S. 18) konstatieren: „Das oftmals geäußerte Ziel, mit einer Erhöhung 
der Regelaltersgrenze die jüngeren Generationen zu entlasten, wird, gemessen an 
den impliziten Renditen, verfehlt“. 

Vernachlässigung von gravierenden verteilungspolitischen  
Nebenwirkungen und sozialen Härten 

166. Die intergenerationellen Verteilungswirkungen über lange Zeiträume sind wich-
tig, und es ist richtig, dass die Ratsmehrheit sich damit beschäftigt. Es gibt aber 
auch noch Verteilungswirkungen im Querschnitt, also im Hier und Jetzt, die min-
destens ebenso wichtig sind, und denen der Sachverständigenrat alle zwei Jahre 
jeweils ein eigenständiges Kapitel im Jahresgutachten widmet. Dabei kann es z. B. 
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um die Einkommens- und Vermögensverteilung oder die Armutsrisiko-
quote gehen. 

Im Kontext der Reform der Sozialversicherung misst die Ratsmehrheit den Aus-
wirkungen ihrer Politikvorschläge auf solche Verteilungsindikatoren offenbar nur 
eine sehr untergeordnete Bedeutung bei. So wird beispielsweise die Tatsache 
nicht erwähnt, dass die Dämpfung von Renten- und ggf. Pflegeversicherungsleis-
tungen und die Schließung der entstehenden Lücke durch Aufbau eines Kapital-
stocks, dessen Finanzierung allein den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
aufgebürdet wird, eine massive Verlagerung von Kosten und Risiken zu 
Gunsten der Arbeitgeber darstellt. Zwar ist die finale ökonomische Inzidenz 
unklar;  ZIFFERN 118 FF. zumindest für einen Übergangszeitraum ist jedoch von ei-
ner erheblichen Umverteilung zu Gunsten der Arbeitgeberseite auszugehen. 

167. Das Eigentum an Unternehmen ist sehr stark im oberen Einkommensbereich 
konzentriert. So geht Bach (2025) davon aus, dass 87 % der Entlastung durch eine 
Körperschaftsteuersenkung auf das oberste Dezil der Einkommensverteilung ent-
fallen. Allein 72 % entfallen auf das oberste Perzentil. Eine Entlastung der Arbeit-
geberseite von oder eine Belastung mit Sozialversicherungsbeiträgen dürfte daher 
auch mit spürbaren personellen Verteilungswirkungen einhergehen. Eine Entlas-
tung dürfte die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen spürbar erhöhen, wäh-
rend eine Belastung dementsprechend progressiv wirken und die Ungleichheit 
senken dürfte. Zwar sorgt sich die Ratsmehrheit im Kontext von Beitragssatzer-
höhungen um die relativ stärkere Belastung von Versicherten unterhalb der Bei-
tragsbemessungsgrenze gegenüber Versicherten oberhalb davon. Die sehr pro-
gressive Verteilungswirkung durch den auf die Arbeitgeber entfallen-
den Teil der Beitragssatzanhebung findet hingegen keine Berücksich-
tigung. 

Zumindest für paritätische Änderungen des Beitragssatzes kann aufgrund der 
vom Sachverständigenrat angeführten empirischen Evidenz eine in etwa paritäti-
sche ökonomische Inzidenz angenommen werden.  ZIFFER 122 Insofern dürfte 
eine paritätische Beitragssatzanhebung klar progressiv wirken. 

168. Die Ratsmehrheit vernachlässigt die gravierenden negativen Effekte 
der von ihr befürworteten Reformmaßnahmen insbesondere im unteren Bereich 
der Einkommensverteilung und damit einhergehende potenzielle soziale Här-
ten: Die Vorschläge für die Pflegeversicherung gehen mit einem drastischen 
Anstieg der Hilfe zur Pflege-Quote einher;  ZIFFERN 367 FF. die relativ hohen 
Zusatzbeitragssätze für den PVF II für Rentnerinnen und Rentner dürften die Ar-
mutsrisikoquote sowie die Grundsicherungsquote im Alter spürbar erhöhen. Die 
Vorschläge der Ratsmehrheit, in der GRV zur Dämpfung der Rentenausgaben nur 
noch eine Inflationsanpassung oder einen höheren Nachhaltigkeitsfaktor zum 
Einsatz kommen zu lassen, würden ebenfalls zu einem Anstieg der Armutsge-
fährdung im Alter führen (JG 2023 Ziffern 424 ff.). 
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Risiken und Nebenwirkungen kapitalgedeckter Vorsorge  
vernachlässigt 

169. Eine zentrale Rolle in den Reformvorschlägen der Ratsmehrheit für 
die GRV und die SPV spielt die kapitalgedeckte Vorsorge. Durch die an-
genommene renditestarke Anlage kommt es langfristig zu großen Finanzvermö-
gen, die dann zur Finanzierung von Rente und Pflege eingesetzt werden sollen. 
Gerade bei der GRV erscheinen die ausgewiesenen Effekte eindrucksvoll (JG 
2023 Ziffern 454 ff.): Wenn alle Beschäftigten ab sofort 4 % des Bruttolohns mo-
natlich in stark aktienbasierte internationale Kapitalmarktfonds investierten, er-
würben sie persönliches privates Kapital, wodurch sich mit den Jahren das erziel-
bare Sicherungsniveau erhöhe. Nach den Berechnungen des SVR wären das bis 
zum Jahr 2080 eindrucksvolle 26,9 Prozentpunkte, was die Dämpfung des Ren-
tenniveaus in der GRV um knapp 8 Prozentpunkte weit überkompensieren würde. 

170. Durch eine solche Reform würde sich jedoch die Gesamtbelastung der Be-
schäftigten für die Altersvorsorge mit einem Schlag um volle 4 Prozent-
punkte erhöhen, die sie anders als in der GRV ohne Beteiligung der Arbeit-
geber komplett alleine tragen müssten. Zwar mag man einwenden, es sei letztlich 
egal, wer die Abgabe formal abführe, weil sich die ökonomische Lastverteilung 
unabhängig davon am Markt ergebe (JG 2023 Kasten 20). In diesem Fall könnte 
man allerdings auch vorschlagen, die Arbeitgeber sollten den Beitrag zur privaten 
Altersvorsorge oder ggf. den Zusatzbeitrag zum PVF II zu 100 Prozent für ihre 
Beschäftigten übernehmen. Zudem erscheint es nicht als konsistent, sich einer-
seits aus gesamtwirtschaftlicher Sicht Sorgen um den bis zum Jahr 2035 proji-
zierten Anstieg des Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes um 6 bis 7 Prozent-
punkte zu machen, um gleichzeitig eine sofortige Mehrbelastung von 4 Beitrags-
punkten bei der privaten Rente für unproblematisch zu halten. 

171. Die von der Ratsmehrheit getroffenen Renditeannahmen im Rahmen der 
kapitalgedeckten Vorsorge von 5 % real nach Abzug von Kosten, sind opti-
mistisch. Der Verweis darauf, dass so etwas auf Basis der Erfahrungen der ver-
gangenen Jahrzehnte mit entsprechenden globalen Anlageprodukten durchaus 
realistisch erscheine, ist problematisch. Denn diese Vergangenheit war von star-
kem weltwirtschaftlichem Wachstum und einem massiven Ausbau der globalen 
Kapitalmärkte mit entsprechenden Kursgewinnen geprägt. Ob sich das – bei üb-
rigens weltweit alternden Gesellschaften und wahrscheinlich schwächer wachsen-
den Ökonomien – über die nächsten 50 Jahre wiederholen kann, ist absolut un-
vorhersehbar – genau das meinte auch John Maynard Keynes, als er von funda-
mentaler Unsicherheit sprach. 

Hinzu kommen die geopolitischen Risiken, die durch die zoll- und bündnis-
politischen Eskapaden eines Donald Trump aktuell besonders plastisch vor Augen 
geführt werden. Es ist schlicht nicht vorhersehbar, wie in 30 Jahren die globale 
Wirtschaftsordnung aussehen wird und ob darin noch die Möglichkeit eines Zu-
griffs auf internationale Kapitalanlagen gegeben sein wird. Ebenfalls ist unklar, 
ob die Entwicklungsländer in Zukunft ökonomisch stark genug sein werden, die 
finanziellen Ansprüche der gealterten Bevölkerung in den Industrieländern durch 
Exporte zu bedienen, oder ob sie falls ökonomisch und machtpolitisch erstarkt 
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dazu überhaupt bereit sein werden. Gerade angesichts solcher Risiken 
wäre eine vorsichtigere Herangehensweise bezüglich der Kapitalde-
ckung und der Renditeannahmen angeraten gewesen. Darüber hinaus 
gibt es weitere grundsätzliche Zweifel, ob eine systematische Entlastung der jün-
geren Generation durch die Kapitaldeckung gelingen kann (Truger, 2025). 

Stärkung der GRV und Fokussierung der SPV erforderlich 

172. Reformen der Sozialversicherungen sollten die Belastungen aufgrund steigender 
Beitragssätze im Auge behalten und sie im Idealfall möglichst vermeiden. Dabei 
ist es jedoch nicht erforderlich zentrale Ziele der Sozialversicherung – in der GRV 
die Lebensstandardsicherung und in der SPV die Vermeidung eines Anstiegs der 
Hilfe-zur-Pflege-Quote – aufzugeben. Die negativen gesamtwirtschaftli-
chen Wirkungen von Beitragssatzerhöhungen sind moderat und kön-
nen durch eine wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik und hohe öf-
fentliche Investitionen bei weitem überkompensiert werden. 

173. Die GRV sollte als zentrale Säule der Altersvorsorge gestärkt werden. 
Das geht mit einem pragmatischen Bündel an Maßnahmen. Dazu gehört eine Mi-
schung etwa aus mittel- bis langfristig höheren Beitragssätzen, einer stärkeren 
Steuerfinanzierung von beitragsfreien Leistungen, perspektivisch einer Erhöhung 
des faktischen Renteneintrittsalters, einer Steigerung der Erwerbstätigkeit, ins-
besondere von Frauen, der Einwanderung von Fachkräften sowie der Einbezie-
hung von bislang nicht abgesicherten Selbstständigen in die GRV (Truger, 2025). 

174. Eine Reform der Pflegeversicherung sollte wieder auf deren ursprüngliches Ziel 
abstellen und einen weiteren Anstieg der Hilfe-zur-Pflege-Quote wirksam verhin-
dern. Hierzu wäre eine Variante des von der Ratsmehrheit abgelehnten Sockel-
Spitze-Tausches, d. h. eine Deckelung der Eigenanteile geeignet. Diese Maß-
nahme wäre mit hohen Kosten und entsprechend steigenden Beitragssätzen ver-
bunden. Dies lässt sich jedoch vermeiden, wenn die Ausgabenseite der SPV im 
Sinne ihrer ursprünglichen Funktion refokussiert und gleichzeitig die Einnah-
menseite der SPV über die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen durch 
den Bund sowie eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze gestärkt wird.  ZIF-

FERN 377 FF. 
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ANHANG 

1. Grundlagen der Simulationen zur  
künftigen Entwicklung des  
Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes 

175. Langfristprojektionen machen intertemporale Zusammenhänge – Budgetrestrik-
tionen, Generationenlasten, Pfadabhängigkeiten – unter expliziten Annahmen 
sichtbar und damit kritisierbar (Ochsner und Werding, 2026). Ihre Aussagen sind 
konditional: Sie zeigen, was unter bestimmten Annahmen konsistent folgt, und 
bemessen sich nicht an ihrer Treffgenauigkeit, sondern an der Transparenz und 
theoretischen Fundierung ihrer Prämissen. Bei allen in diesem Kapitel verwende-
ten Modellen handelt es sich um gesamtwirtschaftliche Modelle in sogenannter 
reduzierter Form. Das heißt, dass insbesondere Verhaltensanpassungen und 
makroökonomische Feedbacks der exogenen Entwicklungen nicht vollständig be-
rücksichtigt werden. Die Ergebnisse sollten daher nicht als punktgenaue Voraus-
schau gelesen werden, sondern als strukturierte Analyse von Richtungen und 
Größenordnungen – als Offenlegung von Zukunftsannahmen, die andernfalls im-
plizit und unkontrolliert in politische Entscheidungen einfließen würden. 

176. Die 16. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung ist die amtliche, zwischen 
dem Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder abge-
stimmte Projektion der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und den Län-
dern bis zum Jahr 2070 (Statistisches Bundesamt, 2025). Sie umfasst insgesamt 
27 Varianten, die unterschiedliche Annahmen zur Entwicklung der Geburtenhäu-
figkeit, Lebenserwartung und Migration kombinieren. Werding et al. (2026) 
schreiben diese Entwicklung, gestützt auf die mittleren Annahmen zur Geburten-
häufigkeit (G2) und Lebenserwartung (L2) sowie ein mittleres Szenario aus An-
nahmen des Statistischen Bundesamts zur Wanderung (W1 und W2), bis zum 
Jahr 2080 fort.  

177. Die Projektion des Produktionspotenzials, also desjenigen BIP-Niveaus, das die 
deutsche Wirtschaft erreichen kann, wenn Arbeit und Kapital normal ausgelastet 
sind (ohne konjunkturelle Über- oder Unterauslastung) basiert auf einer Cobb-
Douglas-Produktionsfunktion (Ochsner et al., 2024).  GLOSSAR Dabei ergibt sich 
das Produktionspotenzial aus dem Zusammenspiel von (i) potenzieller Produkti-
vität (Totale Faktorproduktivität), (ii) potenziellem Arbeitseinsatz (gemessen in 
Arbeitsstunden) und (iii) Kapitaleinsatz. 

2. Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen 

178. Sensitivitätsanalysen ordnen die Projektionsergebnisse des Basisszenarios zum 
Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz  ZIFFERN 109 FF. und zu den Bundeszu-
schüssen  ZIFFER 111 ein. Dabei werden zentrale Annahmen zur demografischen 
Entwicklung, zum Wanderungssaldo, zur Erwerbslosenquote, zur Erwerbsquote 
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von Frauen und zur durchschnittlichen Jahresarbeitszeit aller Erwerbstätigen va-
riiert.  

179. Für das Jahr 2030 zeigen Sensitivitätsanalysen zur Projektion des Gesamtsozial-
versicherungsbeitragssatzes noch vergleichsweise geringe Abweichungen vom 
Basisszenario.  ABBILDUNG 40 Der Beitragssatz liegt zwischen 45,0 % bei einer güns-
tigeren Altersstruktur („junge Bevölkerung“) und 45,7 % bei stärkerer Alterung. 
Unterschiede bei der Zuwanderung führen zu Werten von 45,3 % bei hoher Zu-
wanderung und 45,5 % bei niedriger Zuwanderung. Ein höherer Anstieg der Frau-
enerwerbsquote reduziert den Beitragssatz im Jahr 2030 auf 45,2 %, während 
eine moderatere Entwicklung der Frauenerwerbsquote ihn auf 45,8 % anhebt. 
Abweichungen im Produktivitätswachstum wirken sich kaum aus: der Beitrags-
satz liegt hier zwischen 45,3 % und 45,4 %.  

Im Jahr 2040 treten die Unterschiede deutlicher hervor. Bei einer jüngeren Be-
völkerungsstruktur beträgt der Beitragssatz 48,9 %, bei stärkerer Alterung hinge-
gen 50,6 %. Die demografischen Annahmen bewirken damit eine Differenz von 
1,7 Prozentpunkten. Unterschiede allein bei der Zuwanderung führen im Jahr 
2040 zu 49,5 % bei hoher und 50,0 % bei niedriger Zuwanderung. Die Arbeits-
marktannahmen wirken ebenfalls substanziell: 49,5 % bei einer dynamischeren 
Entwicklung der Frauenerwerbsquote stehen 50,2 % bei stagnierender Frauener-
werbsquote gegenüber. Bei einem höheren Anstieg der Frauenerwerbsquote und 
gleichzeitiger Ausweitung der Arbeitsstunden könnte der Beitragssatz auf 49,1 % 
sinken. Zusätzliche Varianten zur Erwerbslosenquote deuten darauf hin, dass hö-
here Erwerbslosenquoten mit höheren projizierten Beitragssätzen einhergehen 
(Werding et al., 2026). Unterschiede im Produktivitätswachstum bleiben demge-
genüber auch auf Dauer gering: der Beitragssatz liegt im Jahr 2040 bei 49,7 % 
bzw. 49,8 %.  

180. Sensitivitätsanalysen zur Projektion der Bundeszuschüsse zeigen, dass sich dieses 
Ergebnis bei alternativen Annahmen nur in einem begrenzten Korridor verändert 
(Werding et al., 2026). Je nach demografischer Entwicklung, insbesondere bei 
der Zuwanderung, Erwerbslosigkeit, Frauenerwerbsbeteiligung und Produktivi-
tätswachstum bewegen sich die Bundeszuschüsse im Jahr 2040 in einer Band-
breite von 3,9 % bis 4,1 % des BIP. Eine jüngere Bevölkerung sowie höhere Zu-
wanderung, geringere Erwerbslosigkeit oder eine stärkere Zunahme der Frauen-
erwerbsbeteiligung (in Personen und in Stunden) dämpfen den Anstieg leicht. 
Umgekehrt führen eine stärkere Alterung, niedrigere Zuwanderung, eine höhere 
Erwerbslosenquote oder eine konstante Frauenerwerbsbeteiligung zu einem et-
was höheren Finanzierungsbedarf und damit zu höheren Beitragssätzen, die sich 
über den Beitragssatzfaktor in der GRV auch in höheren Bundeszuschüssen nie-
derschlagen. Auch alternative Annahmen zum medizinisch-technischen Fort-
schritt verändern das Ergebnis nur in begrenztem Umfang. Insgesamt erweisen 
sich die Bundeszuschüsse im Jahr 2040 als vergleichsweise robust gegenüber 
plausiblen Parameteränderungen. Die strukturelle Aufwärtsbewegung bis zum 
Jahr 2040 wird damit primär von grundlegenden demografischen Trends getra-
gen und nicht durch einzelne Modellannahmen bestimmt. 
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 ABBILDUNG 40 

 

1 – Angaben für GKV und SPV inkl. durchschnittlicher Zusatzbeiträge bzw. Beitragszuschläge und -abschläge nach Kinder-
zahl.  2 – Das Basisszenario legt Variante G2L2 der 16. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung zugrunde und un-
terstellt eine moderate Erholung der Fertilität sowie einen moderaten Anstieg der Lebenserwartung bei Geburt bis zum 
Jahr 2070. Das Szenario „junge Bevölkerung“ basiert auf der Variante G3L1 und nimmt eine deutlich stärkere Zunahme 
der Fertilität bei gleichzeitig geringerem Anstieg der Lebenserwartung an. Das Szenario „alte Bevölkerung“ folgt G1L3 
und unterstellt eine dauerhaft niedrige Fertilität bei stark steigender Lebenserwartung bis zum Jahr 2070.  3 – Im Basis-
szenario wird langfristig ein jährlicher Wanderungssaldo von 200 000 Personen unterstellt. In den Sensitivitätsanalysen 
wird jeweils ein um 100 000 Personen höherer bzw. niedrigerer Wanderungssaldo angenommen.  4 – Dem Basisszenario 
liegt eine langfristig konstante TFP-Wachstumsrate von 0,24 % pro Jahr zugrunde. Hieraus resultieren ein durchschnitt-
lichen Potentialwachstum von 0,7 % für die Jahre 2026 bis 2080 und von 0,5 % im Endjahr 2080. In den Sensitivitäts-
szenarien wird die TFP-Wachstumsrate um jeweils 0,2 Prozentpunkte höher bzw. niedriger angesetzt. Daraus ergeben 
sich im Hochszenario (Niedrigszenario) durchschnittliche Potenzialwachstumsraten von 1,0 % (0,5 %) für die Jahre 2026 
bis 2080 und von 0,8 % (0,2 %) im Endjahr 2080. Die Auswirkungen auf die Beitragssätze bleiben gering.  5 – Im Basis-
szenario steigt die Erwerbsquote von Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren von derzeit rund 93 % des Vergleichswerts 
gleichaltriger Männer bis zum Jahr 2060 auf 97,5 % und bleibt danach weitgehend konstant. Im Niedrigszenario ver-
harrt sie bei 93 %, im Hochszenario steigt sie bis zum Jahr 2060 auf 99 %. In einem zusätzlichen Szenario nehmen die 
jährlichen Arbeitsstunden aller Erwerbspersonen bis zum Jahr 2060 um 5 % zu.
Quellen: BA, BMG, DRV, SIM.24, eigene Berechnungen
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3. Methodische Ansätze zur Schätzung von  
Arbeitsangebotselastizitäten 

181. Arbeitsangebotselastizitäten messen, wie stark Erwerbsbeteiligung und Arbeits-
zeit auf Änderungen des (Netto-)Lohns, z. B. durch Erhöhung der Sozialbeitrags-
belastung, reagieren. Empirisch werden sie häufig mit strukturellen Haushalts-
modellen des Arbeitsangebots geschätzt, die Erwerbsbeteiligungs- und Stun-
denentscheidungen gemeinsam abbilden und die Identifikation vor allem aus den 
Knicken und Sprungstellen der Steuer- und Transfersysteme ableiten. Arbeitsan-
gebotselastizitäten sind aufgrund unterschiedlicher Identifikationsansätze, Da-
tengrundlagen und Modellannahmen nur eingeschränkt über Studien hinweg 
vergleichbar (Bargain et al., 2014; Bartels und Shupe, 2023).  

182. Bargain et al. (2014) adressieren dieses Problem, indem sie einen einheitlichen, 
flexiblen Modellansatz staatenübergreifend anwenden und die Robustheit ihrer 
Ergebnisse systematisch über alternative Spezifikationen prüfen. Im Vergleich zu 
früheren Studien finden sie kleinere Elastizitäten und international eine geringere 
Spreizung der Eigenlohn-Elastizitäten. Neuere Studien nutzen häufiger quasi-ex-
perimentelle Reformvariationen oder Instrumenten Variablen-Strategien, um Er-
werbsanreize kausal zu identifizieren. Sie berichten im Durchschnitt häufig kleine 
bis moderate Arbeitsangebotselastizitäten, wobei die Reaktionen stark heterogen 
ausfallen (Bartels und Shupe, 2023). Empirische Studien zur Schätzung der Ar-
beitsnachfrageelastizität variieren ebenfalls in ihren theoretischen Elastizitäten, 
empirischen Ansätzen und Datengrundlagen, was ihre Vergleichbarkeit ein-
schränkt (Lichter et al., 2015).  
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